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Hinweise
Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen werden Ihr Antrag, der Versicherungsschein sowie die Ihnen übermittelten Versicherungsbedingungen. 
Haben Sie auf deren Übermittlung vor Antragstellung verzichtet, erhalten Sie diese zusammen mit dem Versicherungsschein.

Widerrufsrecht
Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den „Ver
sicherungsinformationen“ entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht erhalten Sie mit dem Versicherungs schein. 

Teil I: Information zur Verwendung Ihrer Daten
Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung sind Vertrauenssache. Daher ist es für uns sehr wichtig, Ihre 
Persönlichkeitsrechte zu respektieren. Das gilt insbesondere für den Umgang mit Ihren persönlichen Daten.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Allianz VersicherungsAG (im Folgenden „der Versicherer“), die Sie unter 
folgenden Kontaktdaten erreichen:

Allianz VersicherungsAG 
10900 Berlin 
Telefon: 08 00.4 10 01 15 
EMail: sachversicherung@allianz.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Der Abschluss und die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten (im Folgenden „Daten“) nicht möglich.
Beantragen Sie Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen gemachten Angaben und ggf. ergänzende Angaben 
Dritter, um das von uns zu übernehmende Risiko einschätzen zu können. Kommt der Versicherungsvertrag zustan
de, verarbeiten wir Ihre Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Prüfung des fristgerechten 
Forderungsausgleichs. Kommt der Vertrag nicht zustande, speichern wir Ihre Daten – in der Unfallversicherung auch Ihre 
Gesundheitsdaten – drei volle Kalenderjahre für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Angaben zum 
Schaden oder Leistungsfall benötigen wir etwa, um den Eintritt und den Umfang des Versicherungsfalles sowie ggf. den 
Eintritt und die Abwicklung von Regressforderungen prüfen zu können. Die Daten nutzen wir weiterhin für eine Betrachtung 
und Pflege der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise für die Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder für 
umfassende Auskunftserteilungen. Darüber hinaus benötigen wir Ihre Daten zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
zur Geschäftssteuerung oder zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer 
Tarife und Produkte sowie zu deren Kalkulation.
Wir verarbeiten Ihre Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der am 25.05.2018 wirk
sam werdenden EUDatenschutzGrundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich 
unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die gesetzliche Anforderungen für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese 
können Sie im Internet unter www.allianz.de/datenschutz abrufen.
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt für vorvertragliche Maßnahmen und zur Erfüllung Ihres Vertrages. Soweit dafür beson
dere Kategorien personenbezogener Daten, wie Gesundheitsdaten in der Unfallversicherung, erforderlich sind, benötigen 
wir grundsätzlich Ihre Einwilligung, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen eines gesetzlichen Tatbestandes vor, z. B. 
bei der Erstellung von Statistiken.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. 
Dies kann insbesondere der Fall sein:
• zur Gewährleistung der ITSicherheit und des ITBetriebs,
• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten insbesondere durch Datenanalysen zur Missbrauchsbekämpfung,
• für Markt und Meinungsfragen,
•  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der Allianz 

DeutschlandGruppe und deren Kooperationspartner. Dabei betrachten wir Aspekte, wie das von Ihnen bei uns gehal
tene Produktportfolio und Ihre persönliche Situation, um Ihnen individuell passende Produktempfehlungen geben zu 
können.
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Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten oder obliegender Beratungspflichten).

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Vermittler:
Der selbständige Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, mit welchem Inhalt der Vertrag geschlossen wurde 
und dabei auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. Darüber hinaus übermit-
teln wir die zur Betreuung Ihrer Versicherungsverträge benötigten Daten an den zuständigen Vermittler, der diese zu 
Beratungszwecken verarbeitet.
Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe sowie externe Dienstleister:
Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 
Gruppe verbundenen Unternehmen in gemeinsam nutzbaren Verfahren wahr. Daten von Antragstellern und Versicherten 
können in zentralisierten Verfahren wie Telefonate, Post, Inkasso von diesen Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden.
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten auch externer Dienstleister. Eine Auflistung 
der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können 
Sie der Übersicht in diesem Antrag sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.allianz.de/
datenschutz entnehmen oder bei uns anfordern.
Rückversicherer:
Einige der von uns übernommenen Risiken versichern wir zusätzlich bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Sollte ein 
Rückversicherer in Ihrem Fall involviert sein, werden Sie eigens informiert. Zudem ist es in Einzelfällen möglich, dass 
der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung 
unterstützt.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre Daten an weitere Empfänger übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten.

Dauer der Datenspeicherung
Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Wir bewahren 
Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflich-
tet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch 
sowie der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn volle Jahre.

Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten 
zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, widersprechen.

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten Adresse, mit dem Zusatz „An den 
Datenschutzbeauftragten“.
Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Behörde ist: Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung 
der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. 
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den beiliegenden Hinweisen zum HIS.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls über-
prüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von Daten mit dem von 
Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen insbesondere in der Kfz-Haftpflichtversicherung notwendig ist, 
fragen wir bei der infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Informationen zur Beurteilung Ihres 
allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.
Die infoscore Consumer Data GmbH verarbeitet personenbezogene Daten, um ihren Vertragspartnern Informationen zur 
Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos z. B. bei Abschluss eines Versicherungsvertrages zur Verfügung zu stellen. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berech-
tigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und sofern die Interessen und Grundfreiheiten 
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der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Das berechtigte 
Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z. B. Abschluss eines 
Versicherungsvertrages).
Nähere Informationen gem. Art 14 DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH stellt Ihnen diese hier [https://finance.
arvato.com/icdinfoblatt] zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen 
anfordern.
Soweit darüber hinaus Bonitätsauskünfte eingeholt werden sollen, erheben wir Informationen nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir nach dem 25.05.2018 Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt 
wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften 
oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Diese können Sie dann im Internet unter www.allianz.de/datenschutz 
abrufen oder bei uns anfordern.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
In der Risikoprüfung nutzen wir auch automatisierte Verfahren zur Einschätzung individueller Risiken. Auf Basis Ihrer 
Angaben bei Antragstellung entscheiden wir dann automatisiert, zu welchen Bedingungen Versicherungsschutz geboten 
werden kann, wie (z. B. über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie).
Die automatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Prüfung und 
Gewichtung der Informationen.
Dabei ist das Ergebnis der Risikoprüfung auf das jeweilige Produkt abgestimmt mit folgenden Prüfungsergebnissen:
•  ohne Erschwernis oder
•  nicht versicherbar oder
•  Prüfung im Innendienst.
Unsere Annahmeentscheidungen sind auf statistische Datenmodelle und Expertenwissen gestützt, die kontinuierlich wei-
terentwickelt werden und die Basis unserer Risikoprüfung bilden.
Automatisierte Entscheidungen über Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistungen bei Glasschäden in der Kfz-
Kaskoversicherung beruhen auf den mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen, wie dem Versicherungsvertrag 
und den allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie auf den von den Kraftfahrzeugherstellern erstellten Empfehlungen 
zu Preisen und Vorgaben zu Reparaturdauer und -methodik.

Auflistung der eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister
• Allianz Deutschland AG (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung; Vertragsverwaltung und Leistungsbearbeitung)
• Allianz Technology SE (Shared-Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe)
• AZT Automotive GmbH (Allianz Zentrum für Technik, Schadendatenanalyse in der Kfz-Versicherung)
• Allianz Rechtsschutz-Service GmbH (selbstständige Schadenbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung)
• Allianz Handwerker Services GmbH (Beauftragung, Koordination und Abrechnung von Dienstleistern und Handwerkern)
• AWP Service Deutschland GmbH (Assistancedienstleistungen)
• rehacare GmbH, Gesellschaft der medizinischen und beruflichen Rehabilitation (Reha-Dienstleistungen)
• VLS Versicherungslogistik GmbH (Posteingangsbearbeitung)
•  KVM ServicePlus - Kunden- und Vertriebsmanagement GmbH (vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen, 

Telefonservice)
•  Allianz Esa cargo & logistics GmbH (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und 

Schadenbearbeitung für Transportversicherungen)
•  Allianz Esa EuroShip GmbH (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung für 

Boote und Yachten, gewerbliche Schifffahrt
• Audatex AUTOonline GmbH (Unterstützung bei der Kfz-Schadenfeststellung und -abwicklung)
• Control€xpert GmbH (Schadenmanagement für motorisierten Fahrzeuge)
• Crawford & Company (Deutschland) GmbH (Schadenfeststellung und -bearbeitung)
• DEKRA Claims Services GmbH (Schadenbearbeitung)
• DEKRA Automobil GmbH (Schadenfeststellung)
• Eucon GmbH (Kfz- und Sachschadenmanagement)
• GDV Dienstleistungs-GmbH & Co.KG (Zentralruf der Autoversicherer)
• IBM Deutschland GmbH (IT-Wartung)
• IMB Consult GmbH (Unterstützung bei der Erstellung medizinischer Gutachten in der Unfallversicherung)
•  Intelligent Mechatronic Systems Inc. (Canada; Telematikdatenerfassung und -verwaltung für Telematiktarife in der Kfz-

Versicherung)
• KrollOntrack GmbH (Datenrettung)
• Mondial Kundenservice GmbH (MKS) (Schadenbearbeitung in der Kfz- und Sachversicherung)
• sachcontrol GmbH (CRP im Bereich Leitungswasserschäden)
• Schaden-Schnell-Hilfe GmbH (Schadenfeststellung in der Kfz-Versicherung)
• Schweitzer Gruppe GmbH (Schadenbearbeitung in der Kfz-Versicherung)
• Rechtsanwälte Wagner Pauls Kalb (Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren)
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• Seghorn Inkasso GmbH (Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren)
• Sirius Inkasso GmbH (Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren)
• Toptranslation GmbH (Übersetzungen)
• Entsorgungsunternehmen (datenschutzgerechte Vernichtung von Papierunterlagen)
• �Gutachter�(medizinische�und�pflegerische�Begutachtung�in�der�Unfallversicherung�sowie�Gutachtenerstellung�in�der�

Sachversicherung)
• Rechtsanwälte�(Beschaffung�von�Ermittlungsakten)
• Regulierungsstellen�Ausland�(Schadenbearbeitung,�Regulierung�von�Auslandsschäden)
• Sachverständige�(Schadenfeststellung�in�der�Haftpflicht-,�Kfz-�und�Sachversicherung)
• Spezialisten�für�Autoglas�(Reparatur�von�Autoglasschäden)

Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH  
auf Grundlage der Art. 13 und 14 DSGVO
Hiermit�möchten�wir�Sie�darüber�informieren,�dass�wir�bei�Abschluss�eines�Versicherungsvertrages�oder�im�Rahmen�der�
Schadenbearbeitung�Daten�zum�Versicherungsobjekt�(Fahrzeugidentifikationsdaten�oder�Adresse�des�Gebäudes)�sowie�
Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH über-
mitteln� (HIS-Anfrage)�können.�Die� informa�HIS�GmbH�überprüft�anhand�dieser�Daten,�ob�zu� Ihrer�Person�und/oder�zu�
Ihrem�Versicherungsobjekt�im�„Hinweis-�und�Informationssystem�der�Versicherungswirtschaft“�(HIS)�Informationen�gespei-
chert� sind,�die�auf�ein�erhöhtes�Risiko�oder�Unregelmäßigkeiten� in�einem�Versicherungsfall� hindeuten�können.�Solche�
Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HISEinmeldung),�über�die�Sie�ggf.�von�dem�einmeldenden�Versicherungsunternehmen�gesondert�informiert�worden�sind.�
Daten,�die�aufgrund�einer�HIS-Einmeldung�im�HIS�gespeichert�sind,�werden�von�der�informa�HIS�GmbH�an�uns,�das�anfra-
gende�Versicherungsunternehmen,�übermittelt.
Nähere�Informationen�zum�HIS�finden�Sie�auf�folgenden�Internetseiten:�www.informa-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH
Die� informa� HIS� GmbH� betreibt� als� datenschutzrechtlich� Verantwortliche� das� Hinweis-� und� Informationssystem� HIS�
der� Versicherungswirtschaft.� Sie� verarbeitet� darin� personenbeziehbare� Daten,� um� die� Versicherungswirtschaft� bei�
der� Bearbeitung� von� Versicherungsanträgen� und� -schäden� zu� unterstützen.� Es� handelt� sich� bei� diesen� Daten� um�
Angaben� zu� erhöhten� Risiken� oder� um� Auffälligkeiten,� die� auf� Unregelmäßigkeiten� (z.�B.� Mehrfachabrechnung� eines�
Versicherungsschadens�bei�verschiedenen�Versicherungsunternehmen)�hindeuten�können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die�informa�HIS�GmbH�verarbeitet�personenbezogene�Daten�auf�Grundlage�des�Art.�6�Abs.�1f�DSGVO.�Dies�ist�zulässig,�
soweit� die�Verarbeitung� zur�Wahrung� der� berechtigten� Interessen� des�Verantwortlichen� oder� eines�Dritten� erforderlich�
ist, sofern nicht die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern,�überwiegen.
Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder über 
die�Regulierung�von�Schäden.�Sie�stellt�den�Versicherungsunternehmen�lediglich�die�Informationen�für�die�diesbezügliche�
Entscheidungsfindung�zur�Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH
Die�Daten�im�HIS�stammen�ausschließlich�von�Versicherungsunternehmen,�die�diese�in�das�HIS�einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten
Basierend�auf�der�HIS-Anfrage�werden�von�der�informa�HIS�GmbH�–�abhängig�von�der�Versicherungsart�bzw.�-sparte�–�
die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
frühere� Anschriften)� bzw.� Informationen� zum�Versicherungsobjekt� (z.�B.� Fahrzeug-� bzw.�Gebäudeinformationen)� sowie�
das� anfragende� Versicherungsunternehmen� gespeichert.� Bei� einer� HIS-Einmeldung,� über� die� Sie� gegebenenfalls� von�
dem� Versicherungsunternehmen� gesondert� informiert� werden,� speichert� die� informa� HIS� GmbH� erhöhte� Risiken� oder�
Auffälligkeiten,�die�auf�Unregelmäßigkeiten�hindeuten�können,�sofern�solche�Informationen�an�das�HIS�gemeldet�wurden.�
Zu�Fahrzeugen�sind�ggf.�z.�B.�Totalschäden,�fiktive�Abrechnungen�oder�Auffälligkeiten�bei�einer�früheren�Schadenmeldung�
gespeichert.�Gebäudebezogene�Daten�sind�Anzahl�und�Zeitraum�geltend�gemachter�Gebäudeschäden.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger�sind�ausschließlich�Versicherungsunternehmen�mit�Sitz� in�Deutschland�sowie� im�Einzelfall� im�Rahmen�von�
Ermittlungsverfahren�staatliche�Ermittlungsbehörden.

Dauer der Datenspeicherung
Die�informa�HIS�GmbH�speichert�Informationen�über�Personen�gem.�Art.�17�Abs.�1�lit.�a)�DSGVO�nur�für�eine�bestimmte�
Zeit.�Angaben�über�HIS-Anfragen�werden�taggenau�nach�zwei�Jahren�gelöscht.
Für�die�Speicherfristen�bei�HIS-Einmeldungen�gilt:
Personenbezogene�Daten� (Name,�Adresse�und�Geburtsdatum)�sowie�Fahrzeug-�und�Gebäudedaten�werden�am�Ende�
des� vierten� Kalenderjahres� nach� erstmaliger� Speicherung� gelöscht.� Sofern� in� dem� genannten� Zeitraum� eine� erneute�
Einmeldung� zu� einer� Person� erfolgt,� führt� dies� zur� Verlängerung� der� Speicherung� der� personenbezogenen�Daten� um�
weitere�vier�Jahre.�Die�maximale�Speicherdauer�beträgt�in�diesen�Fällen�10�Jahre.
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Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der 
Verarbeitung. Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten 
genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die für die informa 
HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 
Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die für das Versicherungsunternehmen 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig.

 
Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der 
betroffenen Person ergeben, unter der unten genannten Adresse widersprochen werden.

 
Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem 
Gebäude gespeichert hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne 
mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die infor-
ma HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige 
Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die 
informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:
• Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum
• Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre
•  Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. 

oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.
•  Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments 

 erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der infor-
ma HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft 
auch via Internet unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten
informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden
Telefon: 0611/880870-0
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung 
Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de.
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Teil II: Informationsblatt zum Versicherungsprodukt 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen 
finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag bzw. Versicherungsangebot, Versicherungsschein und 
Versicherungsbedingungen). Diese berücksichtigen auch mit Ihnen getroffene individuelle Vereinbarungen.
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Kfz-Versicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der 
 Kfz-Nutzung.

Was ist versichert?

  Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsarten an, zwischen denen Sie wählen können:
Kfz-Haftpflichtversicherung
  Leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug andere geschädigt werden.
  Ersetzt berechtigte Ansprüche.
  Wehrt unberechtigte Forderungen ab.
Teilkasko
  Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug.
  Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm oder Glasbruch.
Besondere Leistungen
  Eigenschäden an anderen eigenen Fahrzeugen und Sachen (z. B. Garage) bis 50.000 EUR.
  Zusammenstoß mit allen Tieren und Tierbisse mit Folgeschäden bis zu 5.000 EUR.
  Neupreis- und Kaufpreisentschädigung für 18 Monate.
  Differenzkasko bei Leasing- und Finanzierung.
  Erweiterter Schutz für Elektro- und Hybridfahrzeuge (z. B. Überspannungsschäden am Akku).
Versicherungssumme
Die Versicherungssumme beträgt in der Kfz- Haftpflichtversicherung 100 Mio. EUR.

Was ist nicht versichert?

Kfz-Haftpflichtversicherung
x Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug.
Teilkasko
x Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall oder Vandalismus.
Vollkasko
x  Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Verschleiß.
PremiumSchutzbrief
x  Fahrzeugreparaturen, die über die Pannenhilfe hinausgehen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z. B.:
! Vorsätzlich herbeigeführte Schäden.
!  Schäden, die bei Teilnahme an geneh migten Rennen entstehen.
! Schäden an der Ladung.

Wo bin ich versichert?

  Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas (hierzu zählt auch der euro-
päische Teil der Türkei), dem asiatischen Teil der Türkei und den außereuropäischen Gebieten, die zum 
Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.



7

Welche Verpflichtungen habe ich?

Sie haben beispielsweise die folgenden Pflichten:
• Sie müssen die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig zahlen.
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.
• Lenken Sie das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis.
• Sie müssen uns außerdem jeden Schadenfall rechtzeitig anzeigen.

Wann und wie zahle ich?

• Der Beitrag muss bei Aushändigung des Versicherungskennzeichen bezahlt werden.

Wann beginnt und endet die Deckung?

• Ihr Versicherungsschutz beginnt mit Erhalt des Versicherungskennzeichens.
• Der Vertrag endet mit Ablauf des Monats Februar (Ende des Verkehrsjahres).

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

•  Der Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf mit Ablauf des Monats Februar  
(Ende des Verkehrsjahres). Außerdem haben Sie in besonderen Fällen ein Recht zur außerordentlichen 
Kündigung ohne Einhaltung einer Frist.

•  Die Kündigung bedarf der Textform, muss uns z. B. per Brief, E-Mail oder Telefax zugehen, oder kann 
online unter https://kuendigen.allianz.de/ erfolgen.
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Teil III: Versicherungsinformation der Allianz Versicherungs-AG
Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zur gewünschten Versicherung.

Wer ist Ihr Vertragspartner?
Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Königinstr. 28, 80802 München. 
Sitz der Gesellschaft ist München. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister München unter der Nummer 
HRB 75727. Die Namen der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder werden in Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot 
und Ihrem Versicherungsschein genannt. Wir sind ein Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen.

Wie kommt der Vertrag zustande und welches Recht gilt?
Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag bzw. sobald Sie unser Angebot angenommen haben. Die Annahme 
erklären wir in der Regel durch die Übersendung des Versicherungsscheins.
Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt deutsches Recht. Alle 
Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation zu Ihrem 
Vertragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache.

Was gilt für das Widerrufsrecht?
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie
• den Versicherungsschein einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsbelehrung,
• die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und
•  die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 

4 der VVG-Informationspflichtenverordnung, die Sie in dieser Versicherungsinformation, den Vertragsbestimmungen 
sowie bei Verbrauchern im Produktinformationsblatt finden,

jeweils in Textform erhalten haben. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Frist jedoch nicht vor 
Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin oder Allianz Versicherungs-AG, 
Königinstr. 28, 80802 München oder per Fax an 0800/4400/101 und aus dem Ausland per Fax an 0049/89/207002911 oder 
per E-Mail an Sachversicherung@Allianz.de.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in 
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag des Versicherungsschutzes je nach gewünschter Zahlungsperiode 
um folgenden Betrag: 1/30 des Monatsbeitrags, 1/90 des vierteljährlichen Beitrags, 1/180 des halbjährlichen Beitrags bzw. 
1/360 des Jahresbeitrags. Ist der Beitrag einmalig für eine abweichende Zahlungsperiode zu entrichten, dürfen wir pro 
Tag des Versicherungsschutzes einen Betrag von 1/x (x = Anzahl der Tage der beantragten Versicherungsdauer) des 
Einmalbeitrags einbehalten. Die Zahlungsperiode sowie den Versicherungsbeitrag können Sie dem Antrag sowie dem 
Versicherungsschein entnehmen.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt 
der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Haben Sie wirksam widerrufen, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht 
mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist 
und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe dürfen wir weder vereinbaren noch verlangen.
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag 
weiter.

Welche Laufzeit gilt für den Vertrag und wie kann dieser beendet werden?
Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn beenden können sowie Informationen zu etwaigen Vertragsstrafen 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot, Ihrem Versicherungsschein und den beigefügten 
Versicherungsbedingungen.

An wen können Beschwerden gerichtet werden?
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler oder auch gerne an uns. Dies gibt uns die Chance, für Sie eine Lösung zu 
finden und unseren Service zu optimieren.
Alternativ besteht für Sie auch die Möglichkeit, ein Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann für Versicherungen durch-
zuführen (Anschrift: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Website: www.versicherungs-
ombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Bitte beachten Sie, dass das 
Beschwerdeverfahren nur von Verbrauchern durchgeführt werden kann. Zudem darf der Beschwerdewert 100.000,- EURo 
nicht übersteigen. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, gleichgültig wie sie ausfällt, nicht zu akzeptieren. 
Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten offen. Entscheidet der Ombudsmann zu Ihren Gunsten, sind wir an 
diese Entscheidung gebunden, sofern der Beschwerdewert 10.000,- EURo nicht überschreitet. Bei Beschwerden über 
einen Versicherungsvermittler oder -berater können Sie sich unabhängig vom Beschwerdewert an den oben bezeichneten 
Ombudsmann wenden. Der Ombudsmann antwortet auf jede Beschwerde und unterbreitet in geeigneten Fällen einen 
unverbindlichen Schlichtungsvorschlag.
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Sofern Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag auf elektronischem Wege (z. B. über eine Website oder via 
E-Mail) geschlossen haben, können Sie für Ihre Beschwerde auch die von der Europäischen Kommission eingerichtete 
Online-Streitbeilegungsplattform (Website: ec.europa.eu/consumers/odr/) nutzen. Ihre Beschwerde wird von dort an den 
Ombudsmann für Versicherungen e.V. weitergeleitet.
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Referat VBS 4, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Email: poststelle@bafin.de, Internet: www.bafin.de. Im Fall einer 
Beschwerde können Sie sich auch dorthin wenden.

Teil IV:  Versicherungsbedingungen für Ihre Allianz Moped-Versicherung 
PKRB 306/04

Im Rahmen Ihrer Allianz Kfz-Versicherung können Sie verschiedene rechtlich selbständige Verträge (Leistungsbausteine) 
abschließen. Welche Bausteine Sie abgeschlossen haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Diese 
Versicherungsbedingungen wenden sich an Sie als unseren ➞Versicherungsnehmer und Vertragspartner.

Inhaltsverzeichnis

Teil A – Leistungsbausteine
Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Leistungsbausteinen. Sie erfahren insbesondere, welche 
Leistungen wir erbringen und in welchen Fällen unsere Leistung ausgeschlossen oder eingeschränkt ist. Daneben wer-
den besondere Verhaltensregeln beschrieben, die Sie in Bezug auf den jeweiligen Baustein beachten müssen (besondere 
Obliegenheiten). Pflichten und ➞Obliegenheiten, die für alle Bausteine gelten, finden Sie in Teil B.
Die Leistungsbausteine sind jeweils selbstständige Verträge. Welche Bausteine Sie abgeschlossen haben, können Sie Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen.

Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen
1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang
2. Leistungsausschlüsse und Leistungseinschränkungen
3. Ihre besonderen Obliegenheiten (Pflichten) 

Baustein Kaskoversicherung (Fahrzeugver sicherung) – für Schäden an Ihrem Fahrzeug
1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang
2. Leistungsausschlüsse und Leistungseinschränkungen
3.  Ihre besonderen Obliegenheiten (Pflichten) 
4.  Meinungsverschiedenheiten über die Schadenhöhe (Sachverständigenverfahren) 
5. Geltung der Regelungen auch für Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
6.  Fälligkeit unserer Zahlung
7. Abtretungsverbot bis zur Feststellung der Entschädigungsleistung
8.   Fälle, in denen wir unsere Leistung vom Fahrer zurück fordern können, wenn Sie nicht selbst gefahren sind

Teil B – Pflichten für alle Bausteine
Hier finden Sie übergreifende Pflichten und ➞Obliegenheiten. Geregelt werden auch die Folgen von Pflicht- und 
Obliegenheitsverletzungen. Welche besonderen Obliegenheiten Sie in Bezug auf den jeweiligen Baustein beachten müssen, 
finden Sie in Teil A.
Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für alle Leistungsbausteine. 
1. Pflichten im Zusammenhang mit der Beitragszahlung
2.  Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen
3.  Gefahrerhöhung
4.  Übergang Ihrer Ansprüche gegen Dritte auf uns 
5.  Obliegenheiten bei der Ruheversicherung 
6.  Anzeige einer Veräußerung
7.   Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung 
8.   Anzeigepflicht bei Änderung der Art oder Verwendung des Fahrzeugs
9.  Pflichten der mitversicherten Personen

Teil C – Allgemeine Regelungen
Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für alle Leistungsbausteine. 
1.   Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz
2.  Rechte der mitversicherten Personen
3.  Bedingungsanpassung
4.  Definition des Versicherungsjahres
5.  Laufzeit des Vertrags und Kündigung
6.  Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalls
7.   Auswirkung einer Kündigung auf die einzelnen Leistungsbausteine
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8.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
9.  Veräußerung des Fahrzeugs und Wagniswegfall
10.   Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen
11.  Schadenfreiheitsrabatt-System
12.  Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen
13.   Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands
14.  Meinungsverschiedenheiten
15.  Deutsches Recht  
16.  Zuständiges Gericht 
17.  Verjährung

Erläuterung von Fach ausdrücken
Wir haben uns bemüht, die Versicherungsbedingungen so verständlich wie möglich zu formulieren und auf Fachausdrücke 
so weit wie möglich zu verzichten. Nicht jeder Fachausdruck kann durch einen Begriff aus dem allgemeinen Sprachgebrauch 
 ersetzt werden. Für unvermeidliche Fachausdrücke finden Sie daher im Anschluss an Ihre Versicherungsbedingungen 
Erläuterungen Fachausdrücke, die dort erläutert werden, haben wir im Text mit einem „➞“ markiert.

Teil A – Leistungsbausteine
Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen. Welche Bausteine Sie abgeschlossen haben, 
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Sie erfahren insbesondere, welche Leistungen wir erbringen und 
in welchen Fällen die Leistung ausnahmsweise eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. Daneben werden besondere 
Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten müssen. Bausteinübergreifende Pflichten und Obliegenheiten, 
die für alle Bausteine gelten, finden Sie im Teil B.
Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Bausteine:
• Kfz-Haftpflichtversicherung
• Kaskoversicherung
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abgeschlossen.

Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

1.  Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang
1.1 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?
1.2 Welche Leistung erbringen wir im Versicherungsfall?
1.3 Wer ist versichert?
1.4  Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungs summen)?
1.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
1.6  Welcher Versicherungsschutz gilt für Anhänger,  Auflieger und abgeschleppte Fahrzeuge?
1.7  Versicherungsschutz gilt beim Führen fremder Fahr zeuge im Ausland?
1.8  Welcher Versicherungsschutz gilt bei öffentlichrechtlichen Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz?
1.9  In welchem Umfang besitzen wir eine Regulierungsvollmacht?

1.1 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?
(1) Schädigung Dritter 
Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs
a) Personen verletzt oder getötet werden,
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen,
c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder 
unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden).
Ferner müssen hieraus gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des 
Privatrechts geltend gemacht werden. Privatrechtliche Haftpflichtbestimmungen finden sich insbesondere im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) oder Straßenverkehrsgesetz (StVG).
Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z. B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.
(2) Eigenschadendeckung
a) Zusätzlich leisten wir bei Eigenschäden. Dies sind Sachschäden, die Sie oder der berechtigte Fahrer an Ihren eigenen 
Sachen verursachen. Versichert sind Schäden an folgenden Sachen:
• An anderen auf Sie zugelassenen Kraftfahrzeugen. Dies gilt auch, wenn sich diese auf dem eigenen Grundstück befinden.
•  An Ihnen gehörenden Gebäuden. Beispiel: Beschädigung Ihres Garagentors.
•  An Ihren sonstigen Sachen. Beispiel: Das von Ihnen angefahrene eigene Fahrrad. Nicht versichert sind jedoch Sachen, 

die sich im oder am versicherten Fahrzeug befinden. Beispiel: Kein Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung des 
transportierten Fahrrads.

Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass Sie auch bei einem Fremdschaden den Schaden ersetzen müssten. 
b) Die Selbstbeteiligung für Eigenschäden beträgt 500 EUR je Schadenereignis.
c) Die maximale Entschädigungsleistung pro Versicherungsjahr beträgt 50.000 EUR.
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d) Nicht versichert sind Eigenschäden, die durch einen
• Anhänger oder
• Wohnwagenanhänger verursacht wurden.

1.2 Welche Leistung erbringen wir im Versicherungsfall?
(1) Leistung von Schadenersatz bei begründeten Schadenersatzansprüchen
Wenn die geltend gemachten Schadenersatzansprüche begründet sind, leisten wir Schadenersatz in Geld.
(2) Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche
Wenn die geltend gemachten Schadenersatzansprüche unbegründet sind, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt 
auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

1.3 Wer ist versichert?
Der Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung schützt Sie und folgende Personen (mitversicherte Personen):
a) den Halter des Fahrzeugs,
b) den Eigentümer des Fahrzeugs,
c) den Fahrer des Fahrzeugs,
d) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses den berechtigten Fahrer nicht nur gelegentlich begleitet,
e) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke 
gebraucht wird,
f) den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter des versicherten 
Fahrzeugs tätig ist,
g) den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaffner eines nach Ziffer 1.6 mitversicherten Fahrzeugs,
h) berechtigte Insassen, soweit nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz besteht (ausgenommen ➞Mietwagen, 
Taxen und ➞Selbstfahrervermietfahrzeuge).
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.

1.4 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungs summen)?
(1) Höchstzahlung
Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden vereinbarten ➞Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die die-
selbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Ver sicherungssummen können Sie dem 
Versicherungsschein entnehmen.
Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gelten die ➞gesetzlichen Mindestversicherungssummen.
Bei Eigenschäden nach Ziffer 1.1 Absatz 2 beträgt die maximale Entschädigungshöhe pro Versicherungsjahr 50.000 EUR.
(2) Übersteigen der Versicherungssummen
Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung (KfzPflVV). In diesem Fall müssen Sie 
für einen Schadenersatzanspruch, den wir nicht oder nicht vollständig  befriedigt haben, selbst einstehen.

1.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
(1) Versicherungsschutz in Europa und in der EU 
Sie haben im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in
• den geographischen Grenzen Europas (hierzu zählt auch der europäische Teil der Türkei),
• dem asiatischen Teil der Türkei sowie
• den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören
Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, minde-
stens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.
(2) Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
Wenn wir Ihnen eine ➞Internationale Versicherungskarte ausgehändigt haben, gilt: Ihr Versicherungsschutz im 
Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit 
Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt Ziffer 1.5 Absatz 1 Satz 2.
(3) Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz
Versicherungsschutz für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem ➞Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht 
in Deutschland. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz auch außerhalb des Anwendungsbereichs des 
Umweltschadensgesetzes in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Voraussetzung ist, dass dort die 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäß Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jewei-
ligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten.

1.6 Welcher Versicherungsschutz gilt für Anhänger, Auflieger und abgeschleppte Fahrzeuge?
Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt 
oder geschleppt werden. Voraussetzung ist, dass für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht.
Versicherungsschutz besteht auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger während des Gebrauchs von dem versicherten 
Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet. Das gleiche gilt für abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeuge.
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1.7 Welcher Versicherungsschutz gilt beim Führen fremder Fahrzeuge im Ausland?
Versichert sind auch Schäden, die Sie oder Ihr Ehegatte als Fahrer eines fremden, versicherungspflichtigen Fahrzeugs auf 
einer Reise im Ausland verursachen. Beispiel: Sie verursachen einen Unfall mit einem im Urlaub gemieteten Fahrzeug. Wir 
leisten nur soweit, wie nicht aus einer für das fremde Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht.
Die Regelung gilt nicht, wenn das versicherte Fahrzeug ein Wohnwagenanhänger oder ein Anhänger ist.
Als Ausland gilt der Geltungsbereich gemäß Ziffer 1.5 ohne Deutschland.

1.8 Welcher Versicherungsschutz gilt bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz?
Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden nach dem ➞Umweltschadensgesetz 
(USchadG) frei. Diese müssen durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sein.
Wir leisten bis zu 5 Mio. EUR je Schadenereignis, jedoch für alle Schadenfälle eines Versicherungsjahres maximal 
10 Mio. EUR. Maßgeblich für die Zuordnung eines Schadens zu dem jeweiligen Versicherungsjahr ist das Datum des 
Schadeneintritts.
Die Ziffern 1.2 und 1.3 gelten entsprechend.

1.9 In welchem Umfang besitzen wir eine Regulierungs vollmacht?
Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuweh-
ren. Dabei sind wir berechtigt, alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens 
abzugeben.

2.  Leistungsausschlüsse und Leistungseinschränkungen
In welchen Fällen ist unsere Leistung ausgeschlossen?
(1) Vorsatz
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen.
(2) Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrtsportlichen 
Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindig keit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazu-
gehörige Übungsfahrten. 
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach Ziffer 3.1 Absatz 5 dar.
(3) Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten 
Fahrzeugs.
(4) Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen
Nicht versichert sind Schäden an folgenden mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Fahrzeugen:
• Anhänger oder Auflieger
• Geschleppte oder abgeschleppte Fahrzeuge
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn Sie im Rahmen der üblichen Hilfeleistung ein abgeschlepptes Fahrzeug 
beschädigen. Voraussetzung ist, dass das Abschleppen des betriebsunfähigen Fahrzeugs ohne gewerbliche Absicht 
erfolgte.
(5) Beschädigung von beförderten Sachen
Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder 
Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. 
Kleidung, Brille, Brieftasche).
Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen, gilt: Es besteht außerdem Versicherungsschutz für 
Sachen, die Insassen zum persönlichen Gebrauch üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, Reiseproviant).
Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter  Insassen. 
(6) Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem 
Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für 
Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden.
Wenn es sich bei dem versicherten Fahrzeug um ein Leasingfahrzeug handelt und Sie damit ein Fahrzeug beschädigen, 
das im Eigentum desselben Leasinggebers steht, gilt: Der vorstehende Ausschluss greift dann nicht, wenn die beiden 
Fahrzeuge auf unterschiedliche Halter zugelassen sind.
(7) Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und 
Beförderungsfristen entstehen.
(8) Vertragliche Ansprüche
Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.
(9) Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.
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(10) Zusätzliche Ausschlüsse bei öffentlich-rechtlichen  Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz
Bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) gemäß Ziffer 1.8 sind darüber hinaus 
nicht versichert:
a) Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen.
b) Schäden, die aus der Lieferung, Verwendung oder Freisetzung folgender Stoffe resultieren: Klärschlamm, Jauche, Gülle, 
festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln. Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelan-
gen.
c) Schäden, die durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen.
d) Ansprüche, die auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.

3. Ihre besonderen Obliegenheiten (Pflichten)
3.1  Welche Obliegenheiten müssen Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs beachten?
3.2  Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer Obliegenheiten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach  

Ziffer 3.1?
3.3  Welche Obliegenheiten müssen Sie im Versicherungsfall beachten?
3.4  Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer Obliegenheiten im Versicherungsfall nach Ziffer 3.3?

3.1 Welche Obliegenheiten müssen Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs beachten?
(1) Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet werden.
(2) Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht.
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
(3) Fahren nur mit Fahrerlaubnis
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.
(4) Keine Fahrt unter Einfluss von Alkohol oder anderen  berauschenden Mitteln
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel 
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
Wir können Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer die Verletzung dieser Pflicht nicht entgegenhalten, soweit Sie, der 
Halter
oder der Eigentümer durch den Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen 
Personenschaden erlitten haben.
Hinweis: Auch in der Kasko-, Premium-Schutzbrief-,  FahrerSchutz oder Auslands- Schadenschutz-Versicherung 
besteht für solche Fahrten bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls kein oder nur eingeschränkter 
Versicherungsschutz (siehe hierzu jeweils Ziffer 2 Absatz 2 dieses Bausteines).
(5) Rennen
Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen verwendet werden, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten.
Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind vom Versicherungs schutz gemäß Ziffer 2 Absatz 2 ausgeschlossen.

3.2 Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer  Obliegenheiten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach Ziffer 3.1?
(1) Allgemeine Folgen
Die allgemeinen Rechtsfolgen einer Verletzung dieser ➞Obliegen heiten richten sich nach Teil B Ziffer 2. Unter den dort 
genannten Voraussetzungen können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein sowie ein Kündigungsrecht haben.
(2) Beschränkung der Leistungsfreiheit im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung
Im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus Teil B Ziffer 2 Absatz 1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 EUR 
beschränkt.
(3) Vollständige Leistungsfreiheit im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung
Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt (z. B. Diebstahl), sind wir 
vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei.

3.3 Welche Obliegenheiten müssen Sie im Versicherungsfall beachten?
(1) Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalls
Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzu-
zeigen.
Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie außerdem verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der 
Erhebung des Anspruchs anzuzeigen.
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Bitte nehmen Sie direkt nach dem Schadenfall elektronisch oder telefonischen Kontakt mit uns auf. Unseren 
SchadenDirektruf  erreichen Sie rund um die Uhr unter 0 08 00.11 22 33 44.
(2) Anzeige von Kleinschäden
Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 1.000 EUR beträgt, selbst regulieren oder regulieren 
wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.
(3) Aufklärungspflicht
Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. 
Sie müssen dabei insbesondere folgende Pflichten beachten:
• Sie müssen Ihre gesetzlichen Pflichten nach §142 StGB beachten (Unfallflucht). Dies bedeutet: Sie dürfen den Unfallort 
nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen und die dabei gesetzlich erforderliche 
Wartezeit zu beachten. Nach Ablauf der Wartefrist müssen Sie die Feststellungen unverzüglich nachträglich ermöglichen.
•  Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum Umfang des Schadens und zu unserer 

Leistungspflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie uns in ➞Textform ant-
worten.

•  Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, diese zu 
beschaffen.

•  Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.
•  Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses und zu unserer Leistungspflicht ermögli-

chen, soweit es Ihnen zumutbar ist.
(4) Schadenminderungspflicht
Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen. 
Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit das für Sie zumutbar ist.
(5) Besondere Anzeigepflicht bei behördlichen Ermittlungen
Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind 
Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet 
haben.
(6) Pflichten im Zusammenhang mit gerichtlich gegen Sie geltend gemachten Ansprüchen
Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Klage, Mahnbescheid), müssen Sie uns dies unverzüglich 
an zeigen.
Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt 
zu beauftragen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen 
zur Verfügung stellen.
(7) Pflichten bei drohendem Fristablauf
Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen 
Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) ein-
legen.

3.4 Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer Obliegenheiten im Versicherungsfall nach Ziffer 3.3?
(1) Allgemeine Folgen
• Die allgemeinen Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Obliegenheiten richten sich nach Teil B Ziffer 2. Unter den dort 
genannten Voraussetzungen können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein sowie ein Kündigungsrecht haben.
(2) Beschränkung der Leistungsfreiheit
• Im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus Teil B Ziffer 2 Absatz 1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf höchstens je 2.500 EUR beschränkt.
• Wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach Ziffer 3.3 Absatz 3 und 4 vorsätzlich und in besonders 
schwerwiegender Weise verletzt haben, erweitert sich die Leistungsfreiheit auf höchstens je 5.000 EUR. Dies ist z. B. bei 
unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines Personen- oder schweren Sachschadens der Fall.
(3) Vollständige Leistungsfreiheit und Besonderheiten bei
Rechtsstreitigkeiten
Wenn Sie Ihre Pflichten in der Absicht verletzen, sich oder einem anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.
Eine Besonderheit gilt bei nachfolgenden Pflichtverletzungen:
• Verletzung Ihrer Anzeigepflicht nach Ziffer 3.3 Absatz 1.
•  Verletzung Ihrer Anzeigepflicht bei gerichtlich gegen Sie geltend gemachten Ansprüchen nach Ziffer 3.3 Absatz 6 Satz 1.
•  Verletzung Ihrer Pflicht, uns die Führung eines Rechtsstreits zu überlassen nach Ziffer 3.3 Absatz 6 Satz 2.
Wenn eine dieser Pflichtverletzungen zu einer rechtskräftigen Entscheidung führt, die über den Umfang der nach Sach- und 
Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt:
•  Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig von unserer 

Leistungspflicht frei.
•  Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der 

Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

4.  Abtretungsverbot bei Eigenschäden bis zur  Feststellung der Entschädigungsleistung
Wie lange besteht ein Abtretungsverbot bei Eigenschäden?
Bei Eigenschäden nach Ziffer 1.1 Absatz 2 können Sie bis zur endgültigen Feststellung unserer Entschädigungsleistung 
Ihren Anspruch auf Leistung ohne ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.
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Baustein Kaskoversicherung (Fahrzeugversicherung) – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

1.  Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang
1.1  Versichertes Fahrzeug, Fahrzeugteile und Fahrzeug zubehör
1.2 Versicherte Ereignisse in der Teilkaskoversicherung
1.3 Versicherte Ereignisse in der Vollkaskoversicherung
1.4 Versicherte Personen und örtlicher Geltungsbereich
1.5  Unsere Leistung im Schadenfall

1.1 Versichertes Fahrzeug, Fahrzeugteile und Fahrzeug zubehör

1.1.1 Welches Fahrzeug ist versichert?
Versichert ist das im Versicherungsschein angegebene Fahrzeug.

1.1.2 Welche Fahrzeugteile und welches Fahrzeugzubehör sind versichert?
Was sind Fahrzeugteile und was ist Fahrzeugzubehör?
Fahrzeugteile: Fest mit dem Fahrzeug verbundene Teile, ohne die das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß in Gebrauch 
genommen werden kann. Beispiel: Motor, Getriebe, Kupplung, Auspuffanlage, Sitze (auch Leder- und Sportsitze), 
Kotflügel, Tür, Reifen, Felgen (auch Alufelgen) und Assistenzsysteme.
Fahrzeugzubehör: Teile, die für den Gebrauch des Fahrzeugs nicht zwingend erforderlich sind. Beispiel: Anhängerkupplung, 
Audiosystem, Navigationssystem, Dachbox.
(1) Beitragsfrei mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Folgende Fahrzeugteile (auch Sonderausstattung) und folgendes Fahrzeugzubehör (auch Sonderzubehör) sind ohne 
Mehrbeitrag mitversichert.
a) Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile,
b) Fahrzeugzubehör, das ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient, wenn es:
• fest im Fahrzeug eingebaut,
• fest am Fahrzeug angebaut oder
• im Fahrzeug unter Verschluss verwahrt ist.
c) im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicher-
weise mitgeführt werden. Beispiel: Sicherungen und Glühlampen,
d) ordnungsgemäß am Kopf getragene Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage) bei Zweirädern, Quads und Trikes. 
Schutzhelme sind auch versichert, wenn sie mit dem abgestellten Fahrzeug fest verbunden sind. Voraussetzung ist, dass 
ein unbefugtes Entfernen beschädigungslos unmöglich ist.
e) Planen, Gestelle für Planen und Aufbauten (ohne Spezial- und Sonderaufbauten),
f) folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile:
• ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung,
• Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze,
•  die nach a) bis- e) sowie nach Absatz 2 mitversicherten Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör während einer Reparatur.
Die Teile müssen straßenverkehrsrechtlich zulässig sein. Voraussetzung ist zudem, dass in Absatz 2 und 3 nichts anderes 
geregelt ist.
(2) Teile, die bis zu einem Gesamtneuwert von 10.000 EUR ohne Mehrbeitrag mitversichert sind
Folgende Teile sind bis zu einem ➞Gesamtneuwert von 10.000 EUR (brutto) ohne Beitragszuschlag versichert, wenn sie 
• fest im Fahrzeug eingebaut oder
• fest am Fahrzeug angebaut und
• straßenverkehrsrechtlich zulässig sind.
a) Zulässige nachträgliche Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff oder Karosserie (Tuning). Diese müssen der 
Steigerung der Motorleistung, des Motordrehmoments oder der Veränderung des Fahrverhaltens dienen. Hierzu zählen 
insbesondere Motortuning, Spoiler, Tieferlegung, Sportauspuff.
b) Individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftungen sowie besondere 
Oberflächenbehandlungen. Hierzu zählen insbesondere Airbrush-Lackierungen und Folierungen.
Wenn der ➞Gesamtneuwert der oben genannten Teile höher als 10.000 EUR ist, gilt: Der übersteigende Wert ist nur 
mitversichert, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.
Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung wegen ➞Unterversicherung.
(3) Nicht versicherbare Gegenstände
Nicht versichert sind alle sonstigen Gegenstände, insbesondere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch 
des Fahrzeugs dient. Beispiel: Handys und mobile Navigationsgeräte, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine 
Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insassen.

1.1.3 Was gilt für Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör?
Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten Fahrzeugteilen und Fahrzeugzubehör gelten 
alle Regelungen im Baustein Kaskoversicherung entsprechend, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.
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1.2 Versicherte Ereignisse in der Teilkaskoversicherung
In der Teilkaskoversicherung besteht Versicherungsschutz bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des 
Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse:
(1) Glasbruch
Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Folgeschäden sind nicht versichert.
Als Verglasung gelten
•  Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben),
• Spiegelglas und
• Abdeckungen von Leuchten.
Nicht zur Verglasung gehören:
•  Glas- und Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodulen, Displays, Monitoren 

sowie Leuchtmittel.
(2) Entwendung
Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen:
a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs aufgrund räuberischer Erpressung.
b) Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug weder zum Gebrauch in seinem eigenen Interesse, 
noch zur Veräußerung oder unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird.
c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. 
Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des 
Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht, z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 
Haushaltsangehöriger ist.
Versichert sind auch Beschädigungen des Fahrzeugs, wenn diese durch eine vollendete oder versuchten Entwendung
• des Fahrzeugs
• seiner mitversicherten Teile oder
• sonstigen Fahrzeuginhalts (z. B. Mantel, Tasche, Koffer) 
verursacht werden. Dies gilt nicht für Vandalismusschäden, die anlässlich der Entwendung oder des Entwendungsversuchs 
herbeigeführt werden. Beispiel: Aufschlitzen des Sitzes, Tritte gegen das Fahrzeug.
Versichert ist, wenn Ihnen die Schlüssel des versicherten Fahrzeugs
• geraubt oder
•  durch Einbruch in ein Gebäude einschließlich dessen Räume oder in ein verschlossenes Behältnis (z. B. Spind in 

Fitnesscenter) gestohlen 
werden. Wir ersetzen die nachgewiesenen Kosten für den Austausch von Tür- und Lenkradschlössern oder die Kosten der 
Umcodierung. Die maximale Entschädigung beträgt 1.000 EUR. Um die Entschädigung zu erhalten, müssen Sie den Raub 
oder Diebstahl der Fahrzeugschlüssel bei der Polizei anzeigen.
(3) Naturgewalten (Elementarschäden)
Versichert ist die unmittelbare Einwirkung folgender Naturgewalten auf das Fahrzeug:
• Sturm – ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens
Windstärke 8
• Hagel
• Blitzschlag
• Überschwemmung
•  Erdfall – ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen
•  Erdrutsch – ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen
• Dachlawine
•  Lawine – ist ein Abgang von Schnee- oder Eismassen an Abhängen
•  Mure – ist ein Abgang von Geröll, Schlamm und Gesteinsmassen an Abhängen
•  Vulkanausbruch – ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lava-Ergüssen, 

Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen Materialien und Gasen
•  Erdbeben – ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern 

ausgelöst wird
Versichert sind auch Schäden, bei denen durch eine der Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug gewor-
fen werden. Beispiel: Ein Ast wird durch Sturm gegen das Fahrzeug geschleudert. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn 
die Gegenstände mit dem Fahrzeug verbunden sind. Beispiel: Eine Vorzeltstange beschädigt bei Sturm den Wohnwagen.
Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch die Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen 
sind. Beispiel: Sie kommen auf der mit Hagel bedeckten Fahrbahn ins Schleudern.
(4) Zusammenstoß mit Tieren jeglicher Art
Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren jeglicher Art.
(5) Tierbiss
Versichert sind unmittelbar durch einen Tierbiss verursachte Schäden. Folgeschäden am Fahrzeug sind bis zu 5.000 EUR 
je Schadenfall versichert.
(6) Brand und Explosion
Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit offener Flammenbildung, das sich unkontrolliert ausbrei-
tet. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Nicht versichert sind Schäden durch Implosion.
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(7) Kurzschlussschäden an der Verkabelung
Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss.
Folgeschäden am Fahrzeug sind bis zu 5.000 EUR je Schadenfall versichert.
(8) Versicherungsschutz bei der Benutzung von Schiffen/Fähren
Bei der Benutzung von Schiffen / Fähren leisten wir Ersatz, wenn das versicherte Fahrzeug
• untergeht,
•  durch Schlingern des Wasserfahrzeugs, überkommendes Wasser oder Gegenfallen von Gegenständen beschädigt wird,
•  durch die Schiffsführung aufgeopfert wird, soweit Sie nicht aus der Großen Havarie entschädigt werden.
Ferner leisten wir Ersatz für Aufwendungen, die Ihnen im Rahmen der Großen Havarie im Zusammenhang mit der 
Beschädigung oder dem Verlust Ihres Fahrzeugs entstehen.
(9) Zusatzleistung Elektro-/Hybridfahrzeug (ElektroKasko)
a) Folgeschäden am Akku durch Tierbiss und Kurzschluss 
Bei einem Elektro- oder Hybridfahrzeug sind nach einem Tierbiss oder Kurzschluss Folgeschäden am Akku bis zu 
20.000 EUR versichert. 
Als Akku gilt der wiederaufladbare Speicher, der dem Antrieb Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs dient.
Wenn ein alter Akku durch einen neuen ausgetauscht werden muss, gilt: Wir nehmen für jedes Betriebsjahr des Akkus 
einen Abzug „neu für alt“ in Höhe von 10 % vor.
Die Entschädigung ist gemäß Ziffer 1.5 des Bausteins Kasko Ihrer AKB auf den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs 
am Schadentag begrenzt.
b) Diebstahl des Ladekabels
Bei einem Elektro- oder Hybridfahrzeug ist das Ladekabel bei Diebstählen während des Ladevorgangs mitversichert. 
Beispiel: Ein nicht abschließbares Ladekabel wird während des Ladevorgangs entwendet.
c) Schäden an elektrischen Fahrzeugbauteilen durch Über spannung 
Bei einem Elektro- oder Hybridfahrzeug sind auch Überspannungsschäden an den Bauteilen des Fahrzeugs durch 
Blitzschlag bis zu 20.000 EUR versichert. Ausreichend ist eine mittelbare Einwirkung auf das versicherte Fahrzeug. 
Beispiel: Der Blitzeinschlag in ein Gebäude wird über das Ladekabel zum Fahrzeug übertragen.

1.3 entfällt

1.4 Versicherte Personen und örtlicher Geltungsbereich

1.4.1 Wer ist versichert?
Der Baustein Kaskoversicherung schützt Sie. Wenn der Baustein auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlos-
sen ist, bezieht sich der Schutz auch auf diese Person. Beispiel: Die Kaskoversicherung soll auch den Leasinggeber als 
Eigentümer des Fahrzeugs schützen.

1.4.2 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in
• den geographischen Grenzen Europas (hierzu zählt auch der europäische Teil der Türkei),
• dem asiatischen Teil der Türkei sowie
• den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

1.5 Unsere Leistung im Schadenfall
Hinweis: Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust des 
Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt ist.

1.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
(1) Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines 
vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren lassen, gilt Ziffer 1.5.2.
Lässt sich für das Fahrzeug kein Restwert erzielen, erstatten wir nachgewiesene Kosten der Fahrzeugverschrottung.
Hinweis: Bei einem Totalschaden aufgrund eines Glasbruchschadens gilt die Regelung in Ziffer 1.5.2 Absatz 2.
(2) Definition von Totalschaden, Wiederbeschaffungswert und Restwert
Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert 
übersteigen.
Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des 
Schadenereignisses bezahlen müssen.
Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten Zustand.
(3) Fälle, in denen wir den Neupreis zahlen
Anstelle des Wiederbeschaffungswerts des Fahrzeugs zahlen wir den Neupreis, wenn folgende Voraussetzungen vor-
liegen:
a) das Fahrzeug befindet sich bei Eintritt des Versicherungsfalls im Eigentum dessen, der es als Neufahrzeug unmittelbar 
vom Kraftfahrzeughändler oder -hersteller erworben hat und
b) es tritt innerhalb von 18 Monaten nach Erstzulassung des Fahrzeugs ein Totalschaden oder der Verlust des Fahrzeugs 
ein.
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(4) Definition von Neupreis und Neufahrzeug
a) Neupreis
Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs auf-
gewendet werden muss. Wird der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis für ein ver-
gleichbares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag des 
Schadenereignisses abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe.
b) Neufahrzeug
Als Neufahrzeug gilt ein Fahrzeug, das
• unmittelbar vom Fahrzeughändler oder -hersteller erworben und
• erstmalig auf Sie zugelassen wurde.
Als Neufahrzeug gilt auch ein Fahrzeug, das vor der Zulassung auf Sie
•  als Tages- oder Kurzzulassung auf einen Fahrzeughändler zugelassen war und
• eine Laufleistung von nicht mehr als 500 km aufwies und
•  die Erstzulassung auf den Fahrzeughändler nicht länger als einen Monat zurücklag.
(5) Fälle, in denen wir bei einem von Ihnen als Gebrauchtfahrzeug erworbenem Fahrzeug den Kaufpreis zahlen
Anstelle des Wiederbeschaffungswertes des Fahrzeugs zahlen wir den Kaufpreis, wenn folgende Voraussetzungen vor-
liegen:
a) es tritt innerhalb von 18 Monaten nach erstmaliger Zulassung des Fahrzeugs auf Sie ein Totalschaden oder Verlust 
des Fahrzeugs ein und
b) der Kaufpreis kann durch Anschaffungsrechnung bzw. Kaufvertrag nachgewiesen werden.
(6) Definition von Kaufpreis
Kaufpreis ist der Betrag, der für das versicherte Fahrzeug bei Anschaffung tatsächlich entrichtet worden ist.
Die Regelung zur Erstattung der Mehrwertsteuer in Ziffer 1.5.4 gilt für die Kaufpreiserstattung nicht. Bei der Erstattung 
der Mehrwertsteuer stellen wir auf den Zeitpunkt der Anschaffung des versicherten Fahrzeugs ab. Maßgeblich ist, ob 
zu diesem Zeitpunkt Mehrwertsteuer aufgewendet wurde oder nicht. Dies ist durch Vorlage der Anschaffungsrechnung 
nachzuweisen.
(7) Ersatz für Zulassungskosten, Überführungskosten und Verwaltungskosten bei Ersatzfahrzeug
Für das Ersatzfahrzeug erstatten wir Zulassungskosten und Verwaltungskosten bis zu 200,00 EUR gegen Nachweis. Wir 
ersetzen bis zu 1.000 EUR der nachgewiesenen Kosten der Überführung eines Neufahrzeuges, das Sie unmittelbar vom 
Kraftfahrzeughändler oder Kraftfahrzeughersteller erworben haben. Holen Sie das Neufahrzeug direkt beim Hersteller 
ab, ersetzen wir stattdessen die nachgewiesenen Kosten für Anreise, Übernachtung und Rückreise ebenfalls bis zu 
1.000 EUR.

1.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?
(1) Beschädigung
a) Zahlung der Reparaturkosten
Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
•  Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, gilt: Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur 

Höhe des Wiederbeschaffungswerts. Voraussetzung ist, dass Sie uns die vollständige und fachgerechte Reparatur durch 
eine Rechnung nachweisen oder ein durch uns beauftragter Sachverständiger diese bestätigt. Fehlt dieser Nachweis, 
bezahlen wir entsprechend der nachfolgenden Regelung.

•  Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert wird, gilt: Wir zahlen die erforderlichen Kosten 
einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts.

b) Kein Ersatz für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißreparaturen
Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungsund Verschleißschäden.
c) Betriebsmittel
Betriebsmittel (z. B. Öl, Kühlflüssigkeit) werden ersetzt, wenn ein Austausch im Rahmen der Reparatur erforderlich ist. 
Treibstoff wird nicht ersetzt.
(2) Ersatz von Bruchschäden an der Verglasung nur bei Reparatur
Wenn Sie einen Bruchschaden ausschließlich an der Verglasung Ihres Fahrzeugs haben, ohne dass es dabei zu weiteren 
versicherten Beschädigungen am Fahrzeug gekommen ist, gilt: Wir zahlen die erforderlichen Kosten der Instandsetzung 
nur, wenn hierfür eine Rechnung vorgelegt wird. Eine Abrechnung des Glasschadens auf Basis einer Schätzung (z. B. 
Kostenvoranschlag) ist nicht möglich.
Hinweis: Bitte beachten Sie bei Glasbruchschäden die Sonderregelung zum Verzicht auf Abzug einer Selbstbeteiligung bei 
Scheibenreparatur nach Ziffer 1.5.7 Absatz 2.

1.5.3 Was zahlen wir sonst noch?
(1) Abschleppen
Bei Beschädigung oder Totalschaden des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom Schadenort bis zur 
nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt.
Dies gilt nicht, soweit ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder 
Verein zur Leistung oder zur Hilfe verpflichtet ist. Wenn Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns 
wenden, sind wir Ihnen gegenüber zur Vorleistung verpflichtet.
(2) Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt 
haben.
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(3) Kosten der Abholung bei Wiederauffinden des Kfz nach Entwendung
Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn es in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) auf-
gefunden wird. Ersetzt werden die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer 
Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist jeweils die Entfernung vom regelmäßigen Standort des 
Fahrzeugs zum Fundort.

1.5.4 Wann erstatten wir die Mehrwertsteuer?
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung 
tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Bei 
Leasingfahrzeugen bestimmt sich die Vorsteuerabzugsberechtigung nach den Gegebenheiten beim Leasinggeber.

1.5.5 Welche zusätzlichen Regelungen gelten bei  Entwendung?
(1) Wiederauffinden des Fahrzeugs
Sie sind zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet, wenn das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Schadenanzeige wieder aufgefunden wird. Voraussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit 
objektiv zumutbaren Anstrengungen wieder in Besitz nehmen können.
(2) Eigentumsübergang nach Entwendung
Sind Sie nicht nach Absatz 1 zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer. Dies gilt nicht, 
wenn wir die Leistung abgelehnt haben. 
Wenn wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z. B. nach Ziffer 2 Absatz 2) oder nach Ziffer 3 gekürzt 
haben, gilt: Ihnen steht ein Anteil am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im 
Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der Quote, um die wir Ihre 
Entschädigung gekürzt haben.

1.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Die Höchstentschädigung für den Fahrzeugschaden nach Ziffer 1.5.1 und 1.5.2 ist beschränkt auf den Neupreis des 
Fahrzeugs.

1.5.7 Wann ziehen wir eine Selbstbeteiligung ab?
(1) Abzug der vereinbarten Selbstbeteiligung je Schaden ereignis
Wenn eine Selbstbeteiligung vereinbart ist, wird diese für jedes versicherte Fahrzeug und jedes Schadenereignis gesondert 
von der von uns zu zahlenden Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in 
welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.
(2) Sonderregelung für Glasbruchschäden
Wird die Reparatur eines Glasbruchschadens an der Scheibenverglasung des Fahrzeugs gemäß Ziffer 1.5.2 Absatz 2 ohne 
einen Scheibenaustausch durchgeführt, bringen wir keine Selbstbeteiligung in Abzug.

1.5.8 Was gilt für Rest- und Altteile?
Rest- und Altteile sowie das Fahrzeug im beschädigten oder zerstörten Zustand verbleiben bei Ihnen.
Wir sind berechtigt, die Entschädigung um den Veräußerungswert (Restwert) des beschädigten Fahrzeugs oder der 
beschädigten Teile zu kürzen.

1.5.9 Differenzkasko (GAP-Deckung)
a) Entschädigungslücke (GAP)
Erleidet Ihr geleastes Fahrzeug einen Totalschaden oder wird es entwendet, ersetzt ihre Kaskoversicherung möglicher-
weise nur dessen Wiederbeschaffungswert. Die Forderung des Leasinggebers aus der vorzeitigen Abrechnung des 
Leasingvertrags kann aber höher sein.
Bei einem finanzierten Fahrzeug kann eine entsprechende Lücke zur Forderung des Kreditgebers entstehen.
Diese Lücke schließen wir im nachfolgend beschriebenen Umfang.
b) Leistungsvoraussetzung
Ihr Fahrzeug hat einen Totalschaden erlitten oder wurde entwendet.
Wir leisten auch bei Beschädigung des versicherten Fahrzeugs, wenn folgende Voraussetzung vorliegt: Die 
Reparaturkosten übersteigen den um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswert. Das Fahrzeug darf in diesem 
Fall zudem nicht repariert werden.
c) Leistung bei geleastem Fahrzeug
Bei einem geleasten Fahrzeug ersetzen wir die Differenz zwischen
• dem Netto-Leasing-Ablösewert und
• dem Wiederbeschaffungswert.
Maßgeblich sind jeweils die Werte am Tag des Schadens. Der Netto-Leasing-Ablösewert ergibt sich aus der Endabrechnung 
des Leasingvertrags. Wie sich der Wiederbeschaffungswert ermittelt, können Sie Ziffer 1.5.1 entnehmen.
Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass der Leasinggeber eine entsprechende Nachforderung schriftlich bei Ihnen 
geltend macht. Zum Nachweis benötigen wir den Leasingvertrag und die Abrechnung des Leasinggebers.
Kein Versicherungsschutz besteht für Nachforderungen des Leasinggebers wegen
• Rückständiger Leasingraten,
• Überschreitung der vereinbarten Kilometerleistung,
• Finanzierungs- und Überführungskosten und
• Kosten der An- und Abmeldung.
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d) Leistung bei finanziertem Fahrzeug
Bei einem finanzierten Fahrzeug ersetzen wir die Differenz  zwischen der Netto-Restkreditsumme und dem 
Wiederbeschaffungswert. 
Ansonsten gelten die unter b) und c) beschriebenen Voraussetzungen entsprechend.
e) Leistungsgrenze
Die Leistungen aus der Kaskoversicherung und der Differenzkasko sind in jedem Fall durch den Neupreis des versi-
cherten Fahrzeugs begrenzt. Wie sich der Neupreis ermittelt, können Sie Ziffer 1.5.1 Absatz 4 entnehmen. Eine in der 
Kaskoversicherung vereinbarte Selbstbeteiligung mindert diese Leistungsgrenze.
f) Besonderheiten bei Selbstbeteiligung und Rückstufung
Wenn Sie ausschließlich die Leistungen der Differenzkasko in Anspruch nehmen, gilt:
•  Ein Abzug der Selbstbeteiligung nach Ziffer 1.5.7 erfolgt nicht.
Beispiel: Sie erhalten Ihren Fahrzeugschaden vom Haftpflichtversicherer des Unfallgegners ersetzt. Bei uns machen Sie 
nur Ansprüche aus der Differenzkasko geltend. In diesem Fall ziehen wir keine Selbstbeteiligung ab und es erfolgt keine 
Rückstufung.

2.  Leistungsausschlüsse und Leistungseinschränkungen
In welchen Fällen ist unsere Leistung ausgeschlossen?
(1) Vorsatz
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen.
(2) Grobe Fahrlässigkeit
Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls besteht gemäß § 81 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) kein oder nur eingeschränkter Versicherungsschutz. Wir verzichten jedoch Ihnen gegenüber in der Voll- und 
Teilkaskoversicherung auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit. Der Verzicht gilt zugunsten eines berechtigten Fahrers 
entsprechend (siehe hierzu Ziffer 8).
Der Verzicht gilt nicht
• bei Entwendung des Fahrzeugs oder
•  bei Herbeiführung des Versicherungsfalls infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender 

Mittel.
In diesen Fällen sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.
(3) Genehmigte Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrtsportlichen 
Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach Ziffer 3.1 Absatz 4 dar.
(4) Reifenschäden
Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen. Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht 
jedoch, wenn durch dasselbe Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz des Bausteins Kaskoversicherung fallende 
Schäden am Fahrzeug verursacht werden.
(5) Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.
(6) Schäden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

3.  Ihre besonderen Obliegenheiten (Pflichten)
3.1  Welche Obliegenheiten müssen Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs beachten?
3.2  Welche Obliegenheiten müssen Sie im Versicherungsfall beachten?
3.3  Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer Obliegenheiten?

3.1 Welche Obliegenheiten müssen Sie beim Gebrauchdes Fahrzeugs beachten?
(1) Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet werden.
(2) Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht.
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
(3) Fahren nur mit Fahrerlaubnis
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. 
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht 
die erforderliche Fahrerlaubnis hat.
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(4) Rennen
Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen verwendet werden, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten.
Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind nach Ziffer 2 Absatz 3 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

3.2 Welche Obliegenheiten müssen Sie im Versicherungsfall beachten?
(1) Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalls
Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche 
anzuzeigen. 
Bitte nehmen Sie direkt nach dem Schadenfall elektronisch oder telefonischen Kontakt mit uns auf. Unseren 
SchadenDirektruf  erreichen Sie rund um die Uhr unter 0 08 00.11 22 33 44.
(2) Einholen unserer Weisung
Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die 
Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.
(3) Aufklärungspflicht
Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. 
Sie müssen dabei insbesondere folgende Pflichten beachten:
•  Sie müssen Ihre gesetzlichen Pflichten nach §142 StGB beachten (Unfallflucht). Dies bedeutet: Sie dürfen den Unfallort 

nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen und die dabei gesetzlich erforderliche 
Wartezeit zu beachten. Nach Ablauf der Wartefrist müssen Sie die Feststellungen unverzüglich nachträglich ermöglichen.

•  Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum Umfang des Schadens und zu unserer 
Leistungspflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie uns in ➞Textform ant-
worten.

•  Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, diese zu 
beschaffen.

•  Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.
•  Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses und zu unserer Leistungspflicht ermögli-

chen, soweit es Ihnen zumutbar ist.
(4) Schadenminderungspflicht
Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen.
Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit das für Sie zumutbar ist.
(5) Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
Bei Entwendung des Fahrzeugs, von Fahrzeugteilen oder Fahrzeugzubehör sind Sie abweichend von Absatz 1 verpflichtet, 
uns dies unverzüglich in ➞Textform anzuzeigen. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Textform, 
sofern der Absender daraus erkennbar ist.
(6) Anzeige eines Entwendungs-, Brand- oder Wildschadens bei der Polizei
Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder ➞Wildschaden den Betrag von 1.000 EUR, sind Sie verpflichtet, das 
Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen.
(7) Besondere Anzeigepflicht bei behördlichen Ermittlungen
Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind 
Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet 
haben.

3.3 Welche Rechtsfolgen gelten bei Verletzung Ihrer Obliegenheiten?
Die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser ➞Obliegenheiten richten sich nach Teil B Ziffer 2. Unter den dort genannten 
Voraussetzungen können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein sowie ein Kündigungsrecht haben.

4.  Meinungsverschiedenheiten über die Schadenhöhe (Sachverständigenverfahren)
Was gilt bei Meinungsverschiedenheiten über die Schadenhöhe?
Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe können Sie vor Klageerhebung einen Sachverständigenausschuss 
entscheiden lassen.
Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe umfassen:
•  Die Feststellung des Wiederbeschaffungswerts bzw. Neupreises.
•  Die Feststellung des Umfangs der erforderlichen Reparaturarbeiten oder einer Wertminderung.
Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn einer innerhalb von zwei Wochen 
nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennt, wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt.
Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann. Er wird vor 
Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt. Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, wird 
er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden 
Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen.
Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu 
 tragen.
Hinweis: Außerdem haben sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
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5.  Geltung der Regelungen auch für Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Was gilt für Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör?
Für Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör gelten alle Regelungen im Baustein Kaskoversicherung entsprechend.
Ausnahme: Es ist für Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör, ausdrücklich etwas anderes geregelt.

6.  Fälligkeit unserer Zahlung
Wann ist unsere Zahlung fällig?
(1) Fälligkeit
Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens inner-
halb von zwei Wochen.

(2) Vorschuss
Sie können unter nachfolgenden Voraussetzungen einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen:
• Wir haben unsere Zahlungspflicht festgestellt.
•  Die Entschädigung lässt sich jedoch nicht innerhalb eines  Monats nach Schadenanzeige feststellen.
(3) Sonderregelung für Diebstahlschäden
Wenn das Fahrzeug entwendet worden ist, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde 
zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Schadenanzeige in ➞ Textform.

7.  Abtretungsverbot bis zur Feststellung der Entschädigungsleistung
Wie lange besteht ein Abtretungsverbot?
Bis zur endgültigen Feststellung unserer Entschädigungsleistung können Sie Ihren Anspruch auf Leistung ohne unsere 
ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.

8.  Fälle, in denen wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern können, wenn Sie nicht selbst 
gefahren sind

Wann können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind?
Wenn eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug fährt und es zu einem Schadenereignis kommt, fordern wir 
von dieser Person unsere Leistungen grundsätzlich nicht zurück. Die Regelung in Teil B Ziffer 4 Absatz 1 kommt nicht 
zur Anwendung.
Zur Rückforderung unserer Leistung vom Fahrer sind wir jedoch in folgenden Fällen berechtigt:
a) Der Fahrer hat den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt.
b) Der Fahrer hat grob fahrlässig die Entwendung des Fahrzeugs ermöglicht.
c) Der Fahrer hat das Fahrzeug geführt, obwohl er aufgrund Alkohols oder anderer berauschender Mittel nicht mehr in der 
Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen.
Wir verzichten jedoch auch in den Fällen von b) und c) auf den Regress, wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit 
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebte.
Die Regelungen gelten entsprechend, wenn eine der nachfolgenden Personen den Schaden herbeiführt:
•  Eine sonstige in der Kfz-Haftpflichtversicherung mitversicherte Person (vgl. Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung Ziffer 1.3).
• Der Mieter oder der Entleiher des Fahrzeugs.
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Teil B – Pflichten für alle Bausteine
Hier finden Sie Pflichten und ➞Obliegenheiten, die für alle Bausteine gelten. Geregelt werden auch die Folgen von Pflicht- 
und Obliegenheitsverletzungen. Welche besonderen Obliegenheiten Sie in Bezug auf den jeweiligen Baustein beachten 
müssen, finden Sie in Teil A.
Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für alle Leistungsbausteine.

1.  Pflichten im Zusammenhang mit der Beitragszahlung
entfällt

2.  Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen
Hinweis: Die von Ihnen zu beachtenden ➞Obliegenheiten vor und im Versicherungsfall finden Sie in Teil A jeweils unter der 
Überschrift: „Ihre besonderen Obliegenheiten (Pflichten)“.

Welche Rechtsfolgen haben Obliegenheitsverletzungen?
(1) Nachteilige Auswirkungen auf unsere Leistungspflicht
Wenn Sie eine ➞Obliegenheit verletzen, kann dies dazu führen, dass wir nicht oder nur teilweise leistungspflichtig sind. 
Im Einzelnen gilt:
•  Wenn Sie die Obliegenheit vorsätzlich verletzen, sind wir nicht leistungspflichtig.
•  Wenn Sie die Obliegenheit grob fahrlässig verletzen, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen. Die Kürzung richtet 

sich nach der Schwere des Verschuldens. Wenn Sie nachweisen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, kürzen wir 
die Leistung nicht.

Auch im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gilt: Wir bleiben insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie uns nach-
weisen, dass die Verletzung der Obliegenheit
•  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
•  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
Für zu erfüllende Auskunfts- oder Aufklärungspflichten nach Eintritt des Versicherungsfalles gelten besondere gesetzliche 
Regelungen (§ 28 Abs. 4 VVG). Sollten Sie diese Pflichten verletzen, gilt: Wir sind nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn wir Sie zuvor durch eine gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
Diese Hinweispflicht besteht allerdings nicht, wenn es uns aufgrund der Umstände unmöglich ist, Ihnen diesen Hinweis 
rechtzeitig zu geben. Dies gilt insbesondere im Falle der Wartepflicht zur Ermöglichung der Feststellungen nach einem 
Unfall (Teil A Baustein Kaskoversicherung Ziffer 3.2 Absatz 3).
(2) Unser Kündigungsrecht
Wenn Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag verletzen, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls erfüllen müssen, 
können wir den Vertrag fristlos kündigen. Dies gilt zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Rechten. Die Kündigung können 
wir nur innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, erklären.
Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig erfolgt ist.

3.  Gefahrerhöhung
Was gilt bei Gefahrerhöhungen?
(1) Begriff der Gefahrerhöhung
Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn durch die Änderung vorhandener Umstände der Eintritt des Versicherungsfalls oder 
eine Vergrößerung des Schadens oder unsere ungerechtfertigte Inanspruchnahme wahrscheinlicher werden.
(2) Ihre Pflichten im Zusammenhang mit Gefahrerhöhungen
a) Verbot der Vornahme von Gefahrerhöhungen
Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch Dritte gestatten.
b) Anzeigepflichten
Wenn Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet haben und dies nach-
träglich erkennen, müssen Sie uns die Gefahrerhöhung unverzüglich anzeigen.
Auch eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung unabhängig von Ihrem Willen eingetreten ist, müssen 
Sie uns unverzüglich anzeigen, sobald Sie von ihr Kenntnis erlangt haben.
(3) Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen
Die Folgen einer Verletzung der Pflichten nach Absatz 2 ergeben sich aus §§ 24 bis 27 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG). Unter den dort genannten Voraussetzungen können wir
• ganz oder teilweise leistungsfrei werden,
• den Versicherungsvertrag kündigen,
• den Beitrag erhöhen oder
• die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen.
Wenn wir den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder die Ab sicherung der höheren Gefahr ausschließen, können Sie den 
Vertrag nach § 25 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) kündigen.
Im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus Absatz 3
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf höchstens 
je 5.000 EUR beschränkt.
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(4) Mitversicherte Gefahrerhöhungen
Die vorstehenden Regelungen finden in folgenden Fällen keine Anwendung:
• Die Gefahr hat sich nur unerheblich erhöht oder
•  es ist nach den Umständen als vereinbart anzusehen, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.
(5) Textform der Kündigung
Eine Kündigung nach Absatz 3 bedarf der ➞Textform. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die 
Textform, sofern der Absender daraus erkennbar ist.

4.  Übergang Ihrer Ansprüche gegen Dritte auf uns
Hinweis: Beachten Sie zur Möglichkeit der Rückforderung unserer Leistung von einem berechtigten Fahrer in der Kfz-
Kaskover sicherung die Sonderregelung in Teil A Baustein Kaskoversicherung Ziffer 8.

Wann gehen Ihre Ansprüche gegen Dritte auf uns über und welche Obliegenheiten müssen Sie dabei beachten?
(1) Übergang von Ersatzansprüchen
Wenn Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zusteht, geht dieser Anspruch auf uns über. Dies gilt nur bis zu der 
Höhe, in der wir den Schaden ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden.
Wenn sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person richtet, mit der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
leben, gilt: Wir können den übergegangenen Anspruch gegen diese Person nur geltend machen, wenn sie den Schaden 
vorsätzlich verursacht hat.
(2) Ihre Obliegenheiten im Zusammenhang mit Ersatzansprüchen
Sie müssen einen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Formund Fristvorschriften wahren. Das bedeutet beispielsweise, dass Sie über den Anspruch oder ein ihn sichern-
des Recht nicht durch Abtretung, Verzicht, Erlass oder Vergleich verfügen dürfen. Auch dürfen Sie die Realisierung des 
Anspruchs nicht durch bloßes Untätigbleiben verhindern.
Nachdem der Anspruch auf uns übergegangen ist, müssen Sie uns bei der Durchsetzung des Anspruchs unterstützen, 
soweit dies erforderlich ist.
(3) Folgen von Obliegenheitsverletzungen
Abweichend von Teil B Ziffer 2 gilt bei Verletzung der Obliegenheiten nach Absatz 2 Folgendes:
Wenn Sie die Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, sind wir insoweit nicht zur Leistung verpflichtet, als wir aufgrund Ihrer 
Obliegenheitsverletzung von dem Dritten keinen Ersatz erlangen können.
Wenn Sie die Obliegenheiten grob fahrlässig verletzen und wir deshalb von dem Dritten keinen Ersatz verlangen können, 
können wir unsere Leistung lediglich kürzen.
Die Kürzung richtet sich nach der Schwere Ihres Verschuldens. Eine Kürzung unterbleibt, wenn Sie nachweisen, dass 
keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

5.  Obliegenheiten bei der Ruheversicherung
entfällt

6.  Anzeige einer Veräußerung
Hinweis: Beachten Sie zur Veräußerung Ihres Fahrzeugs auch die Regelungen in Teil C Ziffer 9.1.

Was müssen Sie bei einer Veräußerung des Fahrzeugs beachten?
Sie oder der Erwerber müssen uns die Veräußerung unverzüglich in ➞Textform anzeigen. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail, 
ein Brief oder ein Telefax die Textform, sofern der Absender daraus erkennbar ist.
Ist die Anzeige unterblieben, sind wir unter folgenden Voraussetzungen nicht zur Leistung verpflichtet:
•  Der Versicherungsfall tritt später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen.
•  Wir weisen nach, dass wir den mit Ihnen bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten.
Wir sind jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem uns die 
Anzeige hätte zugehen müssen. Wir sind ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung nach diesem 
Zeitpunkt bekannt wurde und bei Eintritt des Versicherungsfalls die Kündigungsfrist abgelaufen war, wir aber nicht gekün-
digt haben.

7.  Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung
Hinweis: Die vollständige Regelung zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung finden Sie in Teil C Ziffer 13.3.

Welche Mitteilungspflichten haben Sie hinsichtlich der Merkmale zur Beitragsberechnung?
Die Änderung eines im Versicherungsschein unter der Überschrift „Merkmale zur Beitragsberechnung“ aufgeführten 
Merkmals müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.
Verletzungen dieser Anzeigepflicht führen nicht zu einem Verlust des Versicherungsschutzes, berechtigen uns aber zu 
einer rückwirkenden Anpassung des Beitrags. Bei vorsätzlicher Verletzung haben wir das Recht zur Erhebung einer 
Vertragsstrafe. Dies ist in Teil C Ziffer 13.3 Absatz 3 geregelt.
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8.	 	Anzeigepflicht	bei	Änderung	der	Art	oder	Verwendung	des	Fahrzeugs
Hinweis:	Beachten	Sie	zur	Änderung	der	Art	oder	Verwendung	des	Fahrzeugs	auch	die	Regelungen	in	Teil	C	Ziffer	13.4.

Was müssen Sie bei einer Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs beachten?
Wenn	sich	die	im	Versicherungsschein	ausgewiesene	Art	und	Verwendung	des	Fahrzeugs	ändert,	gilt:	Sie	müssen	uns	
dies	anzeigen	(siehe	hierzu	auch	Teil	C	Ziffer	13.4.	Absatz	1).

9.	 	Pflichten	der	mitversicherten	Personen
Hinweis:	Beachten	Sie	zu	den	Rechten	der	mitversicherten	Personen	auch	die	Regelung	in	Teil	C	Ziffer	2.

Welche Pflichten haben mitversicherte Personen?
Für	mitversicherte	Personen	finden	die	Regelungen	zu	Ihren	Pflichten	sinngemäße	Anwendung.

Teil	C	–	Allgemeine	Regelungen
Die	Regelungen	in	Teil	C	gelten,	soweit	nicht	ihr	Anwendungsbereich	ausdrücklich	beschränkt	ist,	für	jeden	Leistungsbaustein.

1.	 	Beginn	des	Vertrags	und	vorläufiger	Versicherungsschutz
1.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
1.2 Was gilt bei vorläufigem Versicherungsschutz?

Der	Versicherungsvertrag	kommt	dadurch	zustande,	dass	wir	Ihren	Antrag	annehmen.	Regelmäßig	geschieht	dies	durch	
Zugang	des	Versicherungsscheins.

1.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der	Versicherungsschutz	beginnt	erst,	wenn	Sie	den	 in	 Ihrem	Versicherungsschein	genannten	 fälligen	Beitrag	gezahlt	
haben.	Er	beginnt	jedoch	nicht	vor	dem	vereinbarten	Zeitpunkt.
Wenn	Sie	den	ersten	oder	einmaligen	Beitrag	nicht	rechtzeitig	zahlen,	richten	sich	die	Folgen	nach	Teil	B	Ziffer	1.2.

1.2 Was gilt bei vorläufigem Versicherungsschutz?
entfällt

2.	 	Rechte	der	mitversicherten	Personen
Hinweis:	Die	Pflichten	einer	mitversicherten	Person	finden	Sie	in	Teil	B	Ziffer	9.

Was gilt für mitversicherte Personen?
(1) Ausübung der Rechte
• Die	Ausübung	der	Rechte	aus	dem	Versicherungsvertrag	steht	nur	Ihnen	als	➞Versicherungsnehmer	zu,	soweit	
nichts	anderes	geregelt	ist.	Andere	Regelungen	sind	z.	B.	die	Geltendmachung	von	Ansprüchen	in	der	Kfz-
Haftpflichtversicherung	(vgl.	Teil	A	Baustein	Kfz-Haftpflichtversicherung	Ziffer	1.2).
(2) Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
Sind	 wir	 Ihnen	 gegenüber	 von	 der	 Verpflichtung	 zur	 Leistung	 frei,	 so	 gilt	 dies	 auch	 gegenüber	 allen	 mitversicherten	
Personen.
Eine	Ausnahme	hiervon	gilt	im	Baustein	Kfz-Haftpflichtversicherung.	Mitversicherten	Personen	gegenüber	können	wir	uns	
auf	die	Leistungsfreiheit	nur	in	folgenden	Fällen	berufen:
•		Die	der	Leistungsfreiheit	zugrunde	liegenden	Umstände	liegen	in	der	Person	des	Mitversicherten	vor.
•		Die	der	Leistungsfreiheit	zugrunde	liegenden	Umstände	waren	der	mitversicherten	Person	bekannt	oder	infolge	grober	
Fahrlässigkeit	nicht	bekannt.

3.	 	Bedingungsanpassung
Wann können wir eine Regelung Ihrer Versicherungsbedingungen anpassen?
(1) Unwirksamkeit einer Regelung
Wenn	durch
•	eine	höchstrichterliche	Entscheidung	oder
•	einen	bestandskräftigen	Verwaltungsakt
eine	 Regelung	 in	 Versicherungsbedingungen	 für	 unwirksam	 erklärt	 wird,	 sind	 wir	 berechtigt,	 eine	 davon	 betroffene	
Regelung	in	Ihren	Versicherungsbedingungen	zu	ändern,	zu	ergänzen	oder	zu	ersetzen.
Dies	 gilt	 auch,	 wenn	 sich	 die	 gerichtliche	 oder	 behördliche	 Entscheidung	 gegen	 ein	 anderes	 Unternehmen	 richtet.	
Voraussetzung	ist,	dass	die	für	unwirksame	erklärte	Regelung	mit	einer	Regelung	in	Ihren	Versicherungsbedingungen	im	
Wesentlichen	inhaltsgleich	ist.
Eine	Anpassung	ist	nur	zulässig,	wenn	die	in	den	folgenden	Absätzen	beschriebenen	Voraussetzungen	vorliegen.
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(2) Regelungen, die angepasst werden können
Wir können nur Regelungen anpassen, die eines der folgenden Themen betreffen:
• Leistungsvoraussetzungen;
• Leistungsumfang;
• Leistungsausschlüsse oder Leistungseinschränkungen;
•  Obliegenheiten, die Sie nach Vertragsabschluss beachten müssen;
• die Anpassung Ihres Beitrags;
• die Vertragsdauer;
• die Kündigung des Vertrags.
(3) Ersatzlose Streichung der Regelung darf nicht interessengerecht sein
Für eine Anpassung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
•  Die gesetzlichen Vorschriften enthalten keine konkrete Bestimmung, mit der die durch Unwirksamkeit (siehe Absatz 1) 

entstandene Vertragslücke geschlossen werden kann.
•  Der ersatzlose Wegfall der Regelung stellt keine angemessene Lösung dar, die den typischen Interessen der 

Vertragspartner gerecht würde.
(4) Inhalt der Neuregelung
Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen der ergänzenden Vertragsauslegung. Das bedeutet, dass die unwirksame 
Regelung durch eine Regelung ersetzt wird, welche die Vertragspartner als angemessene und ihren typischen Interessen 
gerechte Lösung gewählt hätten. Kriterium ist hierbei, was vereinbart worden wäre, wenn die Unwirksamkeit der Regelung 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannt gewesen wäre.
(5) Durchführung der Bedingungsanpassung
Die angepasste Regelung werden wir Ihnen in ➞Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) mitteilen und erläutern.
Die Anpassung gilt als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zugang unserer Mitteilung widerspre-
chen. Ihr Widerspruch muss in ➞Textform erfolgen.
Auf Ihr Widerspruchsrecht werden wir Sie in unserer Mitteilung ausdrücklich hinweisen. Für die Rechtzeitigkeit Ihres 
Widerspruchs reicht es aus, wenn Sie ihn innerhalb der Frist absenden. Wenn Sie fristgemäß widersprechen, tritt die 
Bedingungsanpassung nicht in Kraft.
(6) Unser Kündigungsrecht im Falle Ihres Widerspruchs
Widersprechen Sie der Bedingungsanpassung, können wir den Vertrag kündigen, wenn uns das Festhalten am Vertrag 
ohne Anpassung nicht zumutbar ist.
Unsere Kündigung müssen wir innerhalb von sechs Wochen nach Zugang Ihres Widerspruchs schriftlich erklären. Wir 
müssen dabei eine Frist von acht Wochen zum Ende eines Monats einhalten.

4.	 	Definition	des	Versicherungsjahres
entfällt

5.  Laufzeit des Vertrags und Kündigung
Wie lange läuft der Vertrag?
Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug, das ein Versicherungskennzeichen / Versicherungsplakette führen muss (zum 
Beispiel	Mofa),	endet	mit	dem	Ablauf	des	Verkehrsjahres,	ohne	dass	es	einer	Kündigung	bedarf.	Das	Verkehrsjahr	läuft	
von	1.	März	bis	Ende	Februar	des	Folgejahres.

6.  Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalls
Unter welchen Voraussetzungen kann die Versicherung nach Eintritt des Versicherungsfalls gekündigt werden?
(1) Kündigungsrecht
Nach	dem	Eintritt	eines	Versicherungsfalls	kann	jede	Vertragspartei	das	Versicherungsverhältnis	kündigen.
(2) Kündigungsfrist
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen.
Abweichend	davon	gilt	im	Baustein	Kfz-Haftpflichtversicherung:
Die Kündigung muss dem Vertragspartner innerhalb eines Monats zugehen
•	nachdem	wir	unsere	Leistungspflicht	anerkannt	haben,
• nachdem wir zu Unrecht abgelehnt haben oder
•  nachdem wir Ihnen die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen.
Außerdem können Sie und wir den Vertrag innerhalb eines Monats seit Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen.
(3) Textform der Kündigung
Die Kündigung nach dieser Regelung bedarf der ➞Textform. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax 
die Textform, sofern der Absender daraus erkennbar ist.
(4) Wirksamwerden der Kündigung
Wenn	Sie	kündigen,	wird	Ihre	Kündigung	mit	Zugang	wirksam.	Sie	können	jedoch	bestimmen,	dass	Ihre	Kündigung	zu	
einem	späteren	Zeitpunkt,	spätestens	jedoch	zum	Ende	des	laufenden	Versicherungsjahrs,	wirksam	wird.
Wenn wir kündigen, wird unsere Kündigung einen Monat nach Zugang bei Ihnen wirksam.
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7.  Auswirkung einer Kündigung auf die einzelnen Leistungsbausteine
Wie wirkt sich eine Kündigung auf die einzelnen Leistungsbausteine aus?
Die Leistungsbausteine Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, PremiumSchutzbrief-, und die Zusatzvereinbarung AuslandsSchadenSchutz 
sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung von einem dieser Verträge berührt das Fortbestehen der 
anderen Verträge nicht.
Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung 
für das Fahrzeug zu kündigen. Beispiel: Wir haben ein Kündigungsrecht im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung. Wir kön-
nen die Kündigung dann auch auf den Baustein Kaskoversicherung erstrecken.
Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen nur einen, können Sie die Kündigung auf alle 
Leistungsbausteine ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung 
mitteilen, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen Leistungsbausteine nicht einverstanden sind. Entsprechend haben 
wir das Recht, alle Leistungsbausteine zu kündigen, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen.
Kündigen Sie oder wir nur den Leistungsbaustein Premium Schutzbrief, gelten die Sätze 3 bis 5 nicht.
Die Sätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung, wenn in einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind.

8.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Welche Zahlung schulden Sie uns bei vorzeitiger Beendigung oder Nichtigkeit des Vertrags?
Wenn der Vertrag vorzeitig beendet wird, können wir nur den Teil des Beitrags verlangen, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat. Dies gilt nur, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt.
Eine Ausnahme besteht insbesondere, wenn wir wegen einer Verletzung Ihrer Anzeigepflicht vom Vertrag zurücktreten 
oder ihn wegen arglistiger Täuschung anfechten. In diesen Fällen müssen Sie den Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zahlen, zu 
dem Ihnen unsere Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zugeht.
Wenn wir vom Vertrag zurücktreten, weil Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt haben, können wir eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen. Diese kann jedoch nicht mehr als 40 % des Beitrags für ein Versicherungsjahr betragen.

9.  Veräußerung des Fahrzeugs und Wagniswegfall
9.1 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
9.2 Was gilt bei Wagniswegfall?

9.1 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
(1) Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, so geht zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs die Versicherung auf den Erwerber über.
Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem 
Neuabschluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die Schadenfreiheitsklasse des Erwerbers, 
die entsprechend seines bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang 
der Versicherung folgt.
Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.
(2) Kündigungsrechte
Wir sind berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündi-
gen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab unserer Kenntnis von der Veräußerung 
ausgeübt wird.
Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb ausgeübt wird. Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwerbers 
erst ab Kenntnis.
Im Falle der Kündigung durch uns oder den Erwerber haften Sie allein für die Zahlung des Beitrags.
(3) Textform der Kündigung
Eine Kündigung nach dieser Regelung bedarf der ➞Textform. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax 
die Textform, sofern der Absender daraus erkennbar ist.
(4) Vertragsbeendigung bei Abschluss eines neuen Versicherungsvertrags
entfällt
(5) Pflicht zur Anzeige der Veräußerung
Sie oder der Erwerber müssen uns die Veräußerung unverzüglich in ➞Textform anzeigen. Zum Beispiel erfüllen eine 
E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Textform, sofern der Absender daraus erkennbar ist.
Ist die Anzeige unterblieben, sind wir unter folgenden Voraussetzungen nicht zur Leistung verpflichtet:
•  Der Versicherungsfall tritt später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem uns die Anzeige hätte zugehen müs-

sen, und
•  wir weisen nach, dass wir den mit Ihnen bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten.
Wir sind jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem uns die 
Anzeige hätte zugehen müssen. Wir sind ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung nach diesem 
Zeitpunkt bekannt wurde und bei Eintritt des Versicherungsfalls die Kündigungsfrist abgelaufen war, wir aber nicht gekün-
digt haben.
(6) Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
Geht das Eigentum an dem versicherten Fahrzeug im Wege der Zwangsversteigerung über, finden die Absätze 1 bis 5 
entsprechende Anwendung.
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9.2 Was gilt bei Wagniswegfall?
Fällt ein versichertes Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung vom 
Wagniswegfall zu.

10.  Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen
entfällt

11.  Schadenfreiheitsrabatt-System
entfällt

12.		Beitragsänderung	aufgrund	tariflicher	Maßnahmen
entfällt

13.  Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands
13.1  Wie kann sich Ihr Beitrag aufgrund der Regelungenzum SF-Klassen-System ändern?
13.2  Wie wirkt sich eine Änderung bei den Merkmalenzur Beitragsberechnung aus?
13.3  Was müssen Sie uns im Zusammenhang mit denMerkmalen zur Beitragsberechnung mitteilen?
13.4  Was müssen Sie bei einer Änderung der Art undVerwendung des Fahrzeugs beachten?
13.5  Wie wirkt es sich auf den Beitrag aus, wenn dietatsächliche Jahresfahrleistung von der angegebenen 

abweicht?

13.1 Wie kann sich Ihr Beitrag aufgrund der Regelungenzum SF-Klassen-System ändern?
entfällt

13.2 Wie wirkt sich eine Änderung bei den Merkmalen zur Beitragsberechnung aus?
(1) Welche Änderungen werden berücksichtigt?
Ändert	 sich	 während	 der	 Laufzeit	 des	 Vertrags	 ein	 im	 Versicherungsschein	 unter	 der	 Überschrift	 „Merkmale	 zur	
Beitragsberechnung“	aufgeführtes	Merkmal,	berechnen	wir	den	Beitrag	neu.	Dies	kann	zu	einer	Beitragssenkung	oder	zu	
einer Beitragserhöhung führen.
(2) Auswirkung auf den Beitrag
Der	neue	Beitrag	gilt	ab	dem	Tag	der	Änderung.
Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahrleistung, gilt abweichend von Satz 1 der neue Beitrag rück-
wirkend ab Beginn des Versicherungsjahres, in dem sich die Jahresfahrleistung geändert hat.

13.3 Was müssen Sie uns im Zusammenhang mit denMerkmalen zur Beitragsberechnung mitteilen?
(1) Anzeige von Änderungen
Die	 Änderung	 eines	 im	 Versicherungsschein	 unter	 der	 Überschrift	 „Merkmale	 zur	 Beitragsberechnung“	 aufgeführten	
Merkmals	müssen	Sie	uns	unverzüglich	anzeigen.
(2) Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
Wir	sind	berechtigt	zu	überprüfen,	ob	die	bei	Ihrem	Vertrag	berücksichtigten	Merkmale	zur	Beitragsberechnung	zutreffen.	
Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen.
(3) Folgen von unzutreffenden Angaben
Haben	Sie	unzutreffende	Angaben	zu	Merkmalen	zur	Beitragsberechnung	gemacht	oder	Änderungen	nicht	angezeigt	und	
ist	deshalb	ein	zu	niedriger	Beitrag	berechnet	worden,	gilt:	Wir	sind	berechtigt	den	Beitrag	zu	berichtigen.	Dies	erfolgt	rück-
wirkend	zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	der	unzutreffende	oder	nicht	gemeldete	Umstand	beitragswirksam	geworden	wäre.	Der	
berichtigte	Beitrag	ergibt	sich	aus	den	tatsächlich	vorliegenden	Merkmalen	zur	Beitragsberechnung.	Haben	Sie	vorsätzlich	
unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag 
berechnet worden, gilt: Zusätzlich zur Beitragserhöhung ist eine Vertragsstrafe in Höhe des angepassten Jahresbeitrags 
zu	zahlen.	Wir	verzichten	in	diesem	Fall	auf	unsere	gesetzlichen	Teil	C	-	Allgemeine	Regelungen	13.	Beitragsänderung	
aufgrund	eines	bei	Ihnen	eingetretenen	Umstands	PKRB-4022Z0	(0/01)	04.2019	Seite	26	von	30	Rechte	aus	Verletzung	
der	vorvertraglichen	Anzeigepflicht	und	Gefahrerhöhung.
(4) Folgen von Nichtangaben
Wenn Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nachweise
vorzulegen, schuldhaft nicht nachkommen, gilt: Wir sind berechtigt, den Beitrag rückwirkend zum Beginn des 
Abfragezeitraums nach den für Sie ungünstigsten Annahmen zu berechnen. Voraussetzung ist:
•  Wir haben Sie in ➞Textform	(z.B	per	Brief,	Fax,	E-Mail)	auf	den	dann	zu	zahlenden	Beitrag	und	die	dabei	zugrunde	

gelegten Annahmen hingewiesen.
•		Wir	haben	Ihnen	eine	Antwortfrist	von	mindestens	4	Wochen	gesetzt.
•  Sie haben auch innerhalb der von uns gesetzten Antwortfrist die zur Überprüfung der Beitragsberechnung angeforderten 
Bestätigungen	oder	Nachweise	nicht	nachgereicht.	Erbringen	Sie	die	Bestätigung	oder	den	Nachweis	erst	nach	bereits	
erfolgter	Neuberechnung,	berichtigen	wir	erst	für	das	folgende	Versicherungsjahr.	Maßgeblich	für	die	Berichtigung	ist	der	
Zeitpunkt der Fälligkeit des ersten Beitrags für das folgende Versicherungsjahr.

13.4 Was müssen Sie bei einer Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs beachten?
(1) Anzeigepflicht
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und
Verwendung	des	Fahrzeugs,	müssen	Sie	uns	dies	anzeigen	 (siehe	auch	Teil	B	Ziffer	8).	Bei	der	Zuordnung	nach	der	
Verwendung	des	Fahrzeugs	gelten	ziehendes	Fahrzeug	und	Anhänger	als	Einheit,	wobei	das	höhere	Wagnis	maßgeblich	ist.
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(2) Kündigungsrecht
Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs können wir
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachweisen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
(3) Recht zur Beitragsanpassung
Anstatt zu kündigen können wir den Beitrag anpassen. Erhöhen
wir den Beitrag um mehr als 10%, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen.

13.5 Wie wirkt es sich auf den Beitrag aus, wenn die tatsächliche Jahresfahrleistung von der angegebenen 
abweicht?
entfällt

14.  Meinungsverschiedenheiten
An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?
(1) Versicherungsombudsmann
Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu 
dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Website: www.versicherungsombudsmann.de
Tel.: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000

Der Versicherungsombudsmann ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir 
haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.
Sofern Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag auf elektronischem Wege (z. B. über eine Website oder via 
E-Mail) geschlossen haben, können Sie für Ihre Beschwerde auch die von der Europäischen Kommission eingerichtete 
Online-Streitbeilegungsplattform (Website: ec.europa.eu/consumers/odr/) nutzen. Ihre Beschwerde wird von dort an den 
Versicherungsombudsmann e. V. weitergeleitet.
(2) Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der 
Aufsicht der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Sektor
Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Tel.: 0228 4108-0
Fax: 0228 4108-1550

Bitte beachten Sie, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) keine Schiedsstelle ist und einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.
(3) Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten.
Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens in der Kaskoversicherung können Sie auch das 
Sachverständigenverfahren nach Teil A Baustein Kaskoversicherung Ziffer 4 nutzen.

15.  Deutsches Recht
Welches Recht gilt für Ihren Vertrag?
Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.

16.  Zuständiges Gericht
Wo können Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden?
(1) Zuständiges Gericht für Ihre Klagen
Sie können aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das für 
unseren Geschäftssitz oder die Niederlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet.
Alternativ können Sie bei dem Gericht Klage erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz 
haben. Falls kein Wohnsitz besteht, gilt der Ort an dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
In folgenden Fällen bestimmt sich das zuständige Gericht nach dem Geschäftssitz:
•  Der Versicherungsnehmer ist eine juristische Person (z. B. eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder;
•  der Versicherungsnehmer ist eine parteifähige Personengesellschaft (z. B. eine Offene Handelsgesellschaft oder eine 

Kommanditgesellschaft).
Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, die nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen werden können, 
können Sie auch dort Klage erheben.
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(2) Zuständiges Gericht für unsere Klagen
Wir können aus dem Versicherungsvertrag bei dem Gericht Klage erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Wohnsitz haben. Falls kein Wohnsitz besteht, gilt der Ort an dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
In folgenden Fällen bestimmt sich das zuständige Gericht nach dem Geschäftssitz:
•  Der Versicherungsnehmer ist eine juristische Person (z. B. eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder;
•  der Versicherungsnehmer ist eine parteifähige Personengesellschaft (z. B. eine Offene Handelsgesellschaft oder eine 

Kommanditgesellschaft).
Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, können wir 
Klage bei folgendem Gericht erheben: Bei dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder die Niederlassung zuständig 
ist, die Ihren Vertrag verwaltet. Dies gilt entsprechend, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person oder eine 
parteifähige Personengesellschaft ist und sein Geschäftssitz unbekannt ist.
(3) Versicherungsnehmer außerhalb der Europäischen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz
Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, 
gilt: Sowohl Sie als auch wir können Klage aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ausschließlich 
bei dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.
(4) Schädigendes Ereignis im Ausland
Wenn Sie bei Vertragsabschluss Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in Deutschland haben 
und ein versichertes schädigendes Ereignis im Ausland eintritt, gilt: Klagen können trotzdem ausschließlich vor einem deut-
schen Gericht erhoben werden.
Wenn Sie im Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in Deutschland 
haben, gilt: Die zuständigen deutschen Gerichte ergeben sich aus den Absätzen 1 und 2. Wenn Sie im Zeitpunkt der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Geschäftssitz nicht in Deutschland haben, können Klagen 
bei dem Gericht erhoben werden, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.
Wenn nach dem Gesetz weitere deutsche Gerichtsstände bestehen, die nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen werden 
können, können Sie auch dort Klage erheben.

17.  Verjährung

Wann verjähren die vertraglichen Ansprüche nach dem Gesetz?
(1) Verjährungsfrist und maßgebliche gesetzliche Regelungen
Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren gemäß § 195 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in drei Jahren. Einzelheiten 
zu Beginn, Dauer und Unterbrechung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt.
(2) Hemmung der Verjährung während unserer Leistungsprüfung
Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde, ist dessen Verjährung bis zu folgendem Zeitpunkt 
gehemmt: Bis zu dem Zeitpunkt zu dem Ihnen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in ➞Textform zugeht. Zum 
Beispiel erfüllen eine  E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Textform.
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Erläuterung von Fachausdrücken
Hier erläutern wir Ihnen wichtige Fachausdrücke. Möglicherweise sind nicht alle Fachausdrücke in Ihren 
Versicherungsbedingungen enthalten.

➞Abzug neu für alt
Wenn bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht werden müssen, gilt: Erfährt das Auto dadurch eine 
Wertsteigerung, kann der Versicherer einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag abziehen.

➞Fahrzeugwechsel 
Wenn Sie während der Laufzeit Ihrer Kfz-Versicherung Ihren alten Wagen veräußern oder ➞außerbetriebsetzen und ein 
anderes Fahrzeug auf sich zulassen, gilt dies als Fahrzeugwechsel.

➞Gesamtneuwert 
Unter Gesamtneuwert versteht man im Zusammenhang mit den mitversicherten Teilen den Preis, der bei Neuanschaffung 
für die Teile bezahlt wurde.

➞Gesetzliche Mindestversicherungssumme
Der Gesetzgeber schreibt im Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) für die Kfz-Haftpflichtversicherung vor, welche 
Versicherungssummen der Versicherungsschutz mindestens aufweisen muss.
Die gesetzlichen Versicherungssummen betragen derzeit: 
• 7,5 Mio. EUR für Personenschäden 
• 1.220.000 EUR für Sachschäden 
• 50.000 EUR für reine Vermögensschäden

➞Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
Die Internationale Versicherungskarte wird umgangssprachlich wegen ihrer Farbe Grüne Karte genannt. Sie ist 
Bestandteil eines internationalen Systems zum Nachweis ausreichenden Versicherungsschutzes bei Auslandsfahrten. 
Mit der Internationalen Versicherungskarte kann man innerhalb der Mitgliedsstaaten mit der Kfz-Haftpflichtversicherung 
des Herkunftslandes in andere Länder einreisen. Es ist nicht notwendig an der Grenze eine dem nationalen Recht ent-
sprechende Versicherungsdeckung nachzukaufen. In den meisten Ländern muss die Internationale Versicherungskarte 
heute nicht mehr an der Grenze vorgezeigt werden. Es genügt das amtliche Kennzeichen als Nachweis (sog. 
Kennzeichenabkommen). Trotzdem empfehlen wir bei Auslandsfahrten grundsätzlich das Mitführen einer Internationalen 
Versicherungskarte.

➞Kraftrad 
Kraftrad ist die amtliche Bezeichnung für ein Motorrad. Als Krafträder gelten zweirädrige Motorräder mit oder ohne 
Beiwagen, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen.

➞Leichtkraftrad 
Als Leichtkraftrad bezeichnet man ➞Krafträder mit einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW und mit einem Hubraum 
zwischen 50 ccm und 125 ccm.

➞Mietwagen 
Entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch gilt als Mietwagen ein Fahrzeug, das gewerblich mit Stellung eines Fahrers 
vermietet wird. Ein Fahrzeug, das ohne Fahrer vermietet wird, ist ein ➞Selbstfahrervermietfahrzeug.

➞Obliegenheit 
Obliegenheiten sind gesetzlich oder vertraglich geregelte Pflichten des Versicherungsnehmers, deren Nichtbeachtung zur 
Kündigung und zur vollen oder teilweisen Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann. Anders als bei Rechtspflichten 
kann der Versicherer die Erfüllung einer Obliegenheit nicht einklagen.

➞Quad 
Ein Quad ist ein kleines Geländefahrzeug für ein bis zwei Personen mit vier Rädern. Der Fahrer sitzt wie bei einem 
Motorrad auf einem Sattel und lenkt das Quad über einen Motorradlenker.

➞Selbstfahrervermietfahrzeug 
Selbstfahrervermietfahrzeuge werden im allgemeinen Sprachgebrauch als ➞Mietwagen bezeichnet. Es handelt sich um 
Fahrzeuge, die gewerblich ohne Stellung eines Fahrers vermietet werden.

➞Textform 
Textform bedeutet, dass folgende Voraussetzungen erfüllt werden müssen: 
•  die Erklärung muss mit einem zur dauerhaften Wiedergabe  geeigneten Medium übermittelt werden und
• die Person des Erklärenden muss genannt werden

Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief, oder ein Telefax die Textform, sofern der Absender daraus erkennbar ist.

➞Umweltschadensgesetz 
Das am 14. November 2007 in Kraft getretene Umweltschadensgesetz regelt eine neue öffentlich-rechtliche Haftung für 
Umweltschäden. Nach dem Umweltschadensgesetz kann die Behörde vom Verursacher die Sanierung des entstandenen 
Umweltschadens verlangen (z. B. die Neuanlage eines Biotops).

➞Unterversicherung 
Unterversicherung bedeutet, dass die vereinbarte Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert ist.
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➞Versicherungsnehmer 
Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung beantragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein 
genannt. Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen vorrangig den 
Versicherungsnehmer als Vertragspartner.

➞Versicherungssumme 
Die vereinbarte Versicherungssumme zeigt in der Schadenver sicherung (z. B. in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bis zu wel-
cher Obergrenze der Versicherer Schäden ersetzt. In der Summen versicherung legt die vereinbarte Versicherungssumme 
direkt die Höhe der im Versicherungsfall zu erbringenden Versicherungsleistung fest. Dies ist z. B in der Unfallversicherung 
der Fall.

➞Wildschaden 
Als Wildschaden gilt ein Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Haarwild gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 1 des 
Bundesjagdgesetzes. Als Haarwild bezeichnet man z. B. ein Reh oder ein Wildschwein.




